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Beiträge
+ ETbRAG 2015 - Verzinsung des Pflichtteils 949
Eine Kritik
Das ErbRÄG 2015 sieht - im Gegensatz zvr bisherigen Rechtslage - anstelle der ,,Risikogemeinschaft"
zwischen Erben und Pflichtteilsberechtigten die Verzinsung des Pflichtteilsanspruchs, der mit dem Ableben
des Erblassers entsteht, allerdings erst ein |ahr danach ftillig wird, vor. Fraglich ist, ob dies vor den Möglich-
keiten des Erben, auf den Nachlasserhalt während des Verlassenschaftsverfahrens Einfluss zu nehmen, an-
gemessen ist.
Von Stephan Verweijen

Ð Atduelle VwGH-Rechtsprechung zum Abgabenrecht 2015 951
Der Beitrag bringt eine Übersicht ùber die wichtigsten Entscheidungen des VwGH zum Abgabenrecht im
Iahr 2015.
Von Peter Unger

{ Kulturell motivierte Straftaten im Spiegel der Rechtsprechung 959
Eine Bestandsaufnahme
Fortschritte in Kommunikations- und Mobilitätstechnologie, Globalisierung und Internationalisierung der
Wirtschaft sowie Migration fördern interkulturelle Berührungspunkte im gesellschaftlichen Alltag. Damit
sind allerdings auch kulturbedingte Spannungen absehbar. Die Entschärfung und Verringerung solcher
Konflikte zählt nicht nur zu den wesentlichen Aufgaben von Politik und Gesellschaft, sondern auch zu
den Herausforderungen der modernen Rechtswissenschaften. Der Beitrag untersucht die Frage, inwiefern
kulturelle Wertvorstellungen in der Strafrechtspraxis Berücksichtigung finden.
Von Lukas Stffier

Evidenzblatt
Ð Bestandrecht .

OGH 24.5. 2016, 4 Ob 105/16 v
966

137: Unbedingt befristete Einzelpachtverträge sind nach dem KIGG wirksam

{ I nternationales Zivilv ert ahrensrecht
OGH 24.5. 20f 6, 4 Ob '112116y

1 38: Internationale Zuständigkeit für Trägermaterialvergütung
Mit Anmerkung von Børbara Haidmayer

{ Sachenrecht .

oGH 24. 5.2916,1 Ob 218/15p
139: Wasserbezug aus einer Quelle

968

972

{ Schuldrecht . .

oGH 25.5.2016,2 0b 103/15h
1 40: Das ererbte Großbetragssparbuch: Forderungsrecht mehrerer Erben

974

Ð Wohnungseigentumsrecht
oGH 14. 6. 2016, 5 0b 16/16 p
141: Nachfrist nur für Unentschlossene macht Umlaufbeschluss ungültig

Ð Strafprozessrecht
OGH 27. 6. 2016, 1 5 Os 7/1 6t
142: Verstoß gegen S 322 SIPO begründet Beweisvervvendungsverbot

ÐStrafrecht...
OGH 6. 6. 2016, 17 Os 34/15a
143: Missbrauch der Amtsgewalt bei der Daseinsvorsorge
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EvBl-Leitsätze
ÐErbrecht....
OGH 28. 6. 2016, 2 Ob 218/15w
1 57: Streitigkeiten sind kein Einantwortungshindernis

å Familienrecht .

oGH 20. 4.2016,5 0b 15215m
158: Für grenzüberschreitenden Unterhalt gilt die universelle EUUnterhaltsVO

oGH 15. 6. 2016, 7 0b 109/16 d . . . .

159: Unterhaltsbemessung bei hoher Abfertigung und baldigem Ableben des Unterhaltspflichtigen

+ Grundbuchsrecht . .

oGH 25. 8. 2016, 5 0b 53/16 d
160: Einverleibung auf Basis eines Vertrags zugunsten Dritter ist zulässig

-l Lauterkeitsrecht
oGH 12.7.2016,4 0b 139/16v
16 1 : Vergleichsanbot kann Wiederholungsgefahr beseitigen

{ Zivilverfahren.
oGH 28. 6. 2016, 2 0b 78t16h
162: Keine prozessuale Ahndung beleidigender Äußerungen im anwaltlichen Schriftsatz

t Strafprozessrecht
OGH 25.5.2016,15 Os 175/15x
163: Senat 15 relativiert Relativität von Verfahrensmängeln

OGH 14.6.2016,11 Os 261169
164: StPO kennt keinen PrivatSV

Forum
) Zur Anwendung des S 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB bei (vorläufiger)

Verbesserungsvereitelung durch den Werkbesteller
Anmerkung zur E 3 Ob 213115t
Von Andreas Krist

Sprache und Recht
{ Requiem fur den Erblasser
Von Robert Fucik

Kosten
å Kostenseitig
Von Josef Obermaier
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Dieter Leuering

Die Anderung der Firma zwecks übertragender Sanierung

Die Firma eines Unternehmens hat große wirtschaftliche Bedeutung. lm Rahmen einer übertragenden Sanierung

ist es daher eine Option, auch die Firma des Handelsgeschäfts auf einen Erwerber zu übertragen. Dies führt zu der
Frage der frrmenrechtlichen Konsequenzen für die insolvente Gesellschaft, der der Beitrag nachgeht.

Clemens Vidal/ Ulfert Aufderheide

Kostentragung fi¡r die Anschlussberufung bei Zurückweisung der Berufung durch Beschluss

Wer trägt die Kosten der Anschlussberufung, wenn diese durch eine Zurückweisung der Berufung ihre Wirkung
verliert? Diese Frage istseitJahren obergerichtlich umstritten. Eine höchstrichterliche Klärung durch den BGH fehlt
bisher. Der Beitrag stellt den Meinungsstand dar und bewertet die Argumente beider Seiten.

Ewald Lamminger/Carsten Ulrich / Philipp Schmieder

Überschießende Signaturerfordern¡sse bei elektronischem Rechtsverkehr und
elektronischer Aktenf ü h ru ng
Obwohl der Gesetzgeber die Anwendungsfälle für eine verpflichtende elektronische Signatur reduziert hat, be-

stehen (weiterhin) überschießende Signaturerfordernisse. Der Beitrag beleuchtet die dabei auftretenden Problem-

lagen und entwickelt einen Lösungsansatz.

Zur Rechtsprechung

Maximilian Seibl

Die Bestimmtheit von Vorsorgevol lmachten und Patientenverfügungen
(BGH, NJW 2076,3297)

Bericht

Detlev Fischer
Die Entwicklung des Maklerrechts seit 2015

Forum
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Europäische Gerichte

EuGH 20.09.16 - C-8 / t5 P, C-9 / 1.5 P, C-To / 15 P

Kein Schadensersatz wegen der Rolle der
Kommission bei der Stabilitätshilfe für Zypern
(Anm. J. Gundel)

Verfassungsgerichte

BVerfG 27.O5.L6 - l BvR 345/16
Willkürliche Nichtzulassung der Berufung im
Zivilrechtsstreit

Zivilgerichte

BGH 0ó.07.16 - X| ZB 61/ 1.6

Patientenverf ügung mit Entscheidungsbef ugnis
über lebensverlängernde Maßnahmen

BGH'27 .04.16 - Xr ZB 67 / t4
Beschwerde des früher sorgeberechtigten Eltern-
teils gegen neue Sorgerechtsentscheidung

BGH 19.O7.16 - XZR 123/ 15
Anzeige eines Reisemangels bei Kenntnis des
Reiseveranstalters (Anm. H. Hopperdietzel)

BGH 03.03.16 - tZR110/15
lrreführung durch nicht mehr gültige Angabe -
Herstellerpreisempfehlung bei Amazon

BGtl 28.04.16 - I ZR 23 / t5
lrreführende Bannerwerbung für Telekommunika-
tionsdienstleistungen - Geo-Targetíng

BGH Ló.08.1"6 -VtZB 19 /1.6
Ergänzender Vortrag zu Wiedereinsetzungs-
tatsachen nach Frístablauf

OLG Zweibrücken 07.03.16 - 2UF 5/16
Versorgungsausgleich bei Prostitution durch
ausgleichsberechtigte Ehef rau

OLG München 30.0 38/ 16
Erforderlichkeit einer Satzungsänderung bei
Eintragung einer Ersatzf irma (Ls.)

OLG Bamberg 18.08.1ó - I U 24/ 16
Umfang der gerichtlichen Hinweispflicht

Strafgerichte

BGH 1ó.08.Ló - 5 StR 182/t6
Tatbestand der Geldwäsche und Wahlfeststellung
Diebstahl / gewerbsmäßige Hehlerei

OLG Frankfurt a.1.4. 28.04.Ló - 2 Ss-OWi tgo / 16
Hinzuziehung privater Dienstleister bei Verkehrs-
überwachung (Anm. M. Brenner)

KG 17.06.1-6 - 3 Ws (B) 2I7 /16 - 1.62 Ss 55 /16
Fingierte und rechtsgeschäftlich erteilte
Zustellungsvollmacht (Ls.)

Verwaltungsgerichte

OVG Maedeburg 03.03.1ó - 3 l./ 24/ 1,6

Umfang der Bindungswirkung einer Bußgeld-
entscheidung für die Fahrerlaubnisbehörde

OVG Magdebure1,4.04.16 - 3 L27 /16
Bindungswirkung eines straf rechtlichen Urteils
für die Fahrerlaubnisbehörde (Ls.)

Arbeitsgerichte

BAG 25.05.Ló - s AZR 135 / 16
Voraussetzungen der Erfüllungswirkung beim
gesetzlichen M indestlohn

BAG 19.O7 .1.6 - 2 AZR 468 / 15
Betrieblicher Anwendungsbereich des
Kündigungsschutzgesetzes (Ls.)

Finanzgerichte

BFH 1s.0ó.1ó -|R24/t5
Abfindungszahlung an den weichenden Erb-
prätendenten als Nachlassverbindlichkeit
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Brexit - Die juristischen Folgen
Das Brexit-Votum der britannischen Wähler läutet eine Zeitenwende ein.

Der,,Brexit" wird als Störung der,,politischen" Ceschäftsgrundlage emp-
funden - wie es gena u weitergehen wird, ist unsicher. U mso wichtiger ist
die Vorausschau a uf die zu erwa rtenden ju ristischen Probleme und Folgen

für das Privatrecht der Europäischen Union.

Der Band ,,Brexit und die juristischen Folgen" nimmt sich der bislang
erörterten Szenarien im Privat- und Wirtschaftsrecht an und spielt unter
den Bed ingu ngen der a ktuellen U nsicherheit Ha nd lu ngsspielrä ume der
Union und des Vereinigten Königreichs durch.

Erhältlich im Buchhandel oder portofrei unter nomos-shop.de

Herausgegeben von
Prof Dr. Christian Baldus,

Dr. Malte Kramme und
Prof Dr. Martin Schmidt-Kessel

2017 ca. 357 5., brosch., 68,- €
t s B N 97 8 - 3 - 8487- 3 564- I
Erscheint ca. Mitte November 2016

P¡eis inkl. Mehrwertsteuer

Nomos

-aktuell 45/2016 5
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,,1 want you to open my letter..." Etfects of uncommon
envelope formats and materials
Der vorliegende Beitrag bietet einen Überblick über die Forschung zur Wirkung von

Eigenschaften von Briefkuverts. Weiters werden Befunde von Experimenten, welche

sich mit der Wirkung von ungewöhnlichen Formaten und Materialien von Kuvefts

beschäftigten, dargestellt.

06 Jana Daume

Universität Hohenheim

Prof, Dr. Verena Hüttl-Maack

Universität Hohenheim

Prof. Dr. Heribert Gierl

Universität Augsburg

20 Prof. DDr. Bernadette Kamleitner

lnstitute for Marketing & Consumer Research,

WU Wien

Mag. Till Mengay

Bundesministerium für Bildung

Mag. Sandra Holub

WWG Forum Marketing

lng. Dr. Harald Wimmer

FH St. Pölten

Jörg Malcherek

Continental AG

Univ,.-Prof. Dr. habil. Gianfranco Walsh

Friedrich-Schiller-Universität, Jena

Maria Schwabe

Fr¡edrich-Sch¡ller-Universität, Jena

Die Macht der Situation: s¡tuat¡onellen käuferspez¡f¡sche
Einflüsse auf die Markenwahl
ln ihrem Artikel plädieren die Autorlnnen für die Aufnahme eines weiten

Situationsbegriffs als entscheidenden Einflussfaktor auf die Wahl zwischen

Hersteller- oder Handelsmarke und zeigen anhand mehrerer empirischer

Studien den Einfluss der konkreten Einkaufssituation und des antizipierten

Veruvendungsanlasses auf die Markenpräferenz.

Akzeptanz von Hybridautos
Mit Hilfe einer Conjoint-Analyse untersuchte der Autor die Frage nach der generellen

Akzeptanz von Hybridautos beim Au.tokauf. Der Artikel gibt einen Überblick über das

Vorkommen und die Wichtigkeit von externen Faktoren, welche den Kauf- und

Entscheidungsprozess maßgeblich beeinf lussen.

36

ErfolgreicherMarken-TournaroundbeiContinental2Wheel 45
Wie kann eine Marke in einem kompetitiven Umfeld mittels einer Premiumstrategie

erfolgreich revitalisiert und positionieft werden? Anhand der Case-Study Continental

2 Wheel zeigen die Autorlnnen Möglichkeiten und Ansatzpunkte auf.

Einblicke, Rückblicke, Ausblicke - ein lnterview mit
Günter Schweiger
ln dieser Ausgabe wirft Prof. Günter Schweiger einen Blick auf Gegenwart und

Zukunft von Nation Branding.

FORSCHUNG

PRAXIS

SERVICE

52
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Perspektiven 54
Prof. Martin Schreier setzt sich in dieser Ausgabe mit der Frage ,,Wie kann User-

driven New Product Development praktisch eingesetzt werden?" auseinander.

Perspektiven - ein lnterview mit Dr. Nina Mazar 56
Dr. Nina Mazar gibt uns einen spannenden Einblick in ihr Forschungsfeld.

Young Professionals 57
Ehemalige Marketingstudierende berichten über Trends und Potentiale, die sie

als Young Professionals in der Praxis wahrnehmen und welche Faktoren für ein

erfolgreiches Berufsleben in einem sich ständig wandelnden Feld ausschlaggebend

sind.

Mafo-splitter: 58
Wen interessiert eigentlich noch die 0ualität von 0nl¡ne-Umfragen?
Der aktuelle Mafo-Splitter beleuchtet die Ausfallquoten mehrerer Studien, welche

Attention-Checks zum ,,ausscreenen" von Teilnehmerlnnen nutzten und beschäftigt

sich mit der Frage welchen Einfluss die Erhebungsmethode auf die Qualität der

Antworten hat.

Buch des Quartals 61
Frick Wolfgang

Patient Marke: Kunstfehler im Marketing

Wie Sie schmerzhafte Fehler vermeiden und lhre Marke fit bleibt

Literaturservice 62

News von WWG Forum Marketing und DWG U

Univ, Prof. Dr. Martin Schreier

Wu Wien

Prof. Wolfgang Mayerhofer

WU Wien

Dr. Ewald Judt
WU Wien

Editorial

lmpressum

FELIX ist nicht nur eine der beliebtesten Marken Östeneichs - nein, auch am Griller sind ProduKe von FELIX

das A und 0. Und zwar egal, ob Salate, Saucen, Ketchup oder Mayonnaise. Um diese Grillkompetenz weiter

zu stärken, hat FELIX zum Start der Saison einen Schwerpunkt gesetzt, der vor allem eines zum Ziel hatte:

die Konsumenten zu involvieren. Herzstück der Promotion war ein Gewinnspiel, bei dem man beim Kauf von

3 Felix Grillprodukten einen von 100 rauchfreien Kohlegrillern gewinnen konnte. Unterstützend wurde ein

besonders impactstarkes Plakat entworfen, das östeneichweit zum Einsatz kam - darüber hinaus produ-

zierle man auch noch einen ungewöhnlichen Radiospot, der so richtig ins Ohr ging: Nach der Melodie von

Mike Krügers Lied ,,Sie müssen nur den Nippel..." besang man darin eine langweilige Grillpafi, der jeder

Schwung fehlte: ,,Erst unlängst war ich grillen bei Freunden am Balkon, das Essen schmeckte langweilig,

die Stimmung kippte schon. Zum Glück hatte ich vorher schon etwas mitgedacht und zur Rettung FELIX

mitgebracht lhr müsst jetzt mal die Würstel durch das Ketchup ziehen ... " Der Spot entwickelte sich - wie

der Originalsong - zum Ohruvurm und war schließlich im ganzen Land in aller Munde, genauso wie dann

übrigens auch die FELIX Grillprodukte. Das erfreuliche Ergebnis: Durch die Kampagne wurde nicht nur die Pafi im Radiospot vor der

Eintönigkeit gerettet, sondern auch viele tausende Grillfeste in ganz Östeneich.

03
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Mit Redaktionsbeilage zulri. 7 1. Deutschen Juristentag in Essen
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Informationen

Bayreuthero Frank, Prof. Dr., Passau

Der Dritte im Arbeitskampf - Schadensersatz Drittbetroffener und Auswirkungen
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Ein Rechtsanwalt hat keinen Anspruch darauf, als Stelle zur entgeltlichen Schuldnerbera-
tung zuge[assen zu werden, Díe kommunalen Träger der Jobcenter haben einen Ermessens-
spielraum, mit wem sie Vertrãge über Beratungsleistungen abschließen.
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Hinweis für die Praxis:

Schuldnerberatung in Jobcentern
Die Schuldnerberatung gehört nach S 16 a

Nr. z SGB ll zu den Angeboten der Job-

center im Rahmen von Unterstützungs-
maßnahmen, um Arbeitnehmer wieder

einzugtiedern. Die Jobcenter und kommu-
nalen Träger führen die Schuldnerbera-
tungen nicht setbst aus, sondern bedie'

Ðþ?tï8
10-11
20r6

Rechtsailwalt vertan gt Zugang

Der Kläger ist Rechtsanwalt und nach eige-

nen Angaben schon seit zoo3 insotvenz-

rechtlich tätig. Er beantragte im Januar zorz
bei der bektagten Region Hannover (einem

kommunalen Träger) den Zugang zur ent-
gelttichen Schuldnerberatung zugunsten
der Leistungsberechtigten nach dem Zwei-

ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB lD.

Das lehnte die Beklagte mit der Begrün-

dung ab, Verträge über Schuldnerberatung
schtieße sie nur mit gemeinnützigen lnsti-
tutionen und nicht mit Einzelpersonen ab.

lm Übrigen sei der Ktäger nicht als rlnsot-
venzberatungsste[[e< nach dem nieder-
sächsischen Gesetz zur Ausführung der
lnsolvenzordnung anerkannt. lm Klage-

und Berufungsverfahren hatte der Ktäger
Erfotg. Das Sozialgericht (SG) Hannover
hat die Bektagte verpflichtet, den Kläger in
die Liste der anerl<annten Schuldnerbera-
tungsstetten aufzunehmen. Soweit sind
die Richter am Landessozialgericht (LSG)

Cetle-Bremen nicht gegangen. Sie ent-
schieden aber, dass die Bektagte neu über
das Begehren des Klägers befinden muss.
Auf die Revision der Bektagten hat das
Bundessozialgericht (BSG) die l(tage jetzt
- im entscheidenden Punkt - abgewiesen.

Entscheidung nicht durch
Verwaltungsal<t
ln forme[[er Hinsicht hatten die Bundes-
richter die bektagte >Region Hannover<
nicht für berechtigt, über das Begehren
des Klägers durch Verwaltungsal(t zu ent-
scheiden. Nach gr7 Abs. z SGB ll sotten

sich die Träger die Dienste Dritter durch
den Abschluss von Verträgen sichern, wes-
hatb das Begehren eines >Drittena nur da-

rauf gerichtet sein l<ann, einen sotchen
Vertrag abzuschließen. Prozessual hat das

zur Folge, dass dann, wenn der Träger den

Abschluss eines Vertrages ablehnt, unmit-
tetbar mit der Leistungsktage beim SG der
Anspruch aufAbschluss eines solchen Ver-

trages geltend gemacht werden muss.

Beratung umfasst mehr als
lnsolvenzrecht
Der ktagende Rechtsanwalt hat einen sol-
chen Anspruch hier iedoch nicht. Die be-

l<lagte Region hat fehlerfrei entschieden,
dass sie mit einem Rechtsanwatt, der bis-

her nur im lnsolvenzrecht tät¡g war, e¡nen

Vertrag nach $16a Nr. 2 SGB ll nicht ab-

schließen muss. Die Maßnahmen nach

516a SGB ll sind auf eine ganzheitliche

und umfassende Betreuung und Unterstüt-
zung bei der Eingliederung in Arbeit ausge-
richtet. Der kommunate Träger ist deshatb
berechtigt, nur solche Einrichtungen in die
Schuldnerberatung einzuschatten, die ihre
Kompetenz (auch) zur soziaten, nicht nur
zur rein rechttichen Beratung nachgewie-
sen haben und über entsprechende Kom-
petenzen im Bereich der Sozialbetreuung
verfügen. Da die Schuldnerberatung etwas
anderes ist als die Abwicl<tung von lnsol-
venzen - auch bei Privatpersonen - muss

auch bei einem Rechtsanwatt nicht vermu-

tet werden, dass er über solche Kompeten-
zen l<raft seiner beruftichen Tätigkeit auch

ohne spezie[[e Zusatzqualifi l<ation verfügt.
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Neue Beratungspflichten bei Verbraucherdarlehen - ein Paradigmenwechsel?

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie vom 21.3.2016 wurden neu-

artige Beratungspflichten bei Verbraucherdarlehen im BGB festgeschrieben. Zum einen wird in
den 55 504a, 505 BGB eine ,,Beratungspflicht" bei Überziehungen auf dem Girokonto eingeführt;

des Weiteren definiert 5 511 BGB sog. ,,Beratungsleistungen" bei lmmobilien-Verbraucherdar-

lehensverträgen. Der Beitrag setzt sich kritisch mit diesem neuen Pflichtenkreis auseinander.

397

Die isolierte Feststellungswiderklage ín Kapitalanlagehaftungsfällen - Nutzen, Voraus- 403

setzungen und Reaktionsmöglichkeiten

In Zivilverfahren wird der potentielle Anspruch sehr häufig - zumeist bei Schadensersatzklagen we-
gen Kapitalanlagen - an einen Dritten abgetreten, damit der Zessionar den Prozess ftihrt. Die Abtre-

tung eröffnet damit die Möglichkeit, die auf Anspruchstellerseite unmittelbar beteiligte Person als

Zeugen zu benennen. Auf solche Manöver regiert die Gegenseite zunehmend mit einer Drittwider-

klage gegen den Zedenten. Der Beitrag beschreibt, welche Möglichkeiten den Parteien bei diesen

Konstellationen zur Verfügung stehen.

Die Verjährungsänderung im Rahmen des 5 37b WpHG und deren lmplikation auf 409
Geschädigte im VW-Abgasskandal

Die Abgasmanipulationen im Volkswagen-Konzern - die auch als ,,Dieselgate" bezeichnet werden -
standen in den letzten Monaten im Blick der Öffentlichkeit. Es f0lgt die rechtliche Aufarbeitung, die

zahlreiche straf-, umwelt- und kapitalmarktrechtliche Aspekte beinhaltet. Der Beitrag befasst sich mit
der Anderung des Verjährungsregimes der maßgeblichen kapitalmarktrechtlichen Schadenersatzvor-

schrift des 5 37b WpHG zum 10.7.2015 sowie deren etwaige Auswirkungen auf die betroffenen
Anleger im VW-Fall.
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dieses Heftes beim Verlag widersprechen,

Druck: NOI\4OS Druckhaut In den Lissen 12,

76547 Sinzheim.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in dìeser

Zeitschrift veröffentl¡chlen Beilräge s¡nd

urheberechtlich geschützl. Das gilt auch für
die verötfentlichten Gerichts€ntsche¡dungen
und ihre Leitsätze, denn diese sind ge-

schützt, soweìt sie vom.Einsender oder von

der 5chriftleitung erarbeitet oder redigiert
worden sind. Der Rechtsschutz gilt auch
gegenüber Dalenbanken und ähnlichen
Einrichtungen. Keìn Teil dieser Zeitschrift
darf außerhalb der enoen Grenzen des

Urheber¡echtsqesetzes óhne schriftliche
Genehmigung des Verlags ¡n irgendeiner
Fotm vervìelfältigt, verbre¡tet oder öffenll¡ch
wiedergegeben oder zugänglich gemacht,

in Datenbanken aufgenommen, auf elektro-
nischen Datenträgern gespeichert oder in

sonstiger Weise elektronìsch vervielfilltigt,
verbreiïet oder venrrenet werden.
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Beiträge
Univ.-Prof. Dr. Raphael Koch, LL,M. (Cambridge), EMBA, Augsburg
Fehlerhafte Weisungen eines Stiftungsrates und die Haftung des Stiftungsvorstandes

Rechtsanwalt Frank R. Primozic und wiss. Mitarbeiter Joel Felix Schaaf, Frankfurt a. M.
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Unwirksamkeit der Close-out-Netting-Regelungen
im Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 22.9.2016 III ZR 264/15x Zur Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen einer ein Sondervermögen verwaltenden Kapitalanla-
gegesellschaft im Rahmen von Investmentverträgen betref -
fend den Erwerb und das Halten von Investmentanteilen
nach dem Investmentgesetz in Bezug auf eine jährliche Ad-
ministrationsgebühr von 0,5 v.H. des Wertes des Sonderver-
mögens neben einer jährlichen Vergütung für dessen Ver-
waltung

Zur gerichtlichen Leistungsbestimmung bei Bonusan-
spruch

21,t6

2119Bundesarbeits-
gericht

Gesellschaftsrecht
Kammergericht

3.8.2016 10 AZR 7I0/L4

3.6.2016 22W 20/1.6

Kammergericht 28,7.201,6 2W 8/76

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 15.9.201.6 \XZB32/16

Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof 20.9.2016 IIZR25/15

Sonstiges

Bundesgerichtshof 17.3,2016 IIt ZR 200/15

Bundesgerichtshof 18.2.2016 V ZB 726/1"5

Bundesgerichtshof 24.3.2076 VII ZR 15O/ß

Zum Umfang der Prüfung des Registergerichts bei Bestel- 2124
lung und Abberufung von GmbH-Geschäftsfùhrern

Zu den Voraussetzungen der Beschwerde im aktienrecht- 2L25
lichen Spruchverfahren und zur Bemessung des Wertes des
Beschwerde ge genstands

Zum Rechtsschutzinteresse eines Gläubigers an einem ge- 2I2B
gen den Schuldner gerichteten Insolvenzantrag, wenn des-
sen gegen den Erwerber eines Grundstücks des Schuldners
gerichtete Anfechtungsklage rechtskräftig abgewiesen
worden ist

Zu den Voraussetzungen, unter denen die Umsetzung einer 2130
von einem übergeordneten Dachverband vorgesehenen
Disziplinarmaßnahme gegenùber dem Mitglied eines nach-
geordneten Vereins, das selbst nicht Mitglied im Dachver-
band ist, wirksam wird

Zur mangelnden Wahrung der Klagefrist des $ 13 Abs, 1 2136
Satz 2 StrEG, wenn die Klageschrift nicht den Anforderun-
gen des $ 253 Abs. 2ZPO genrigt und in ihr nur auf ein von
der Partei selbst erstelltes Schriftstück Bezug genorntnen
wird

Zur Gewährung von Wiedereinsetzung bei einem auf be- 2139
stimmte Gebiete beschränkten Poststreik, wenn die Aus-
kunfi erteilt wird, für den geplanten Sendungsverlauf seien
streikbedingte Beeinträchtigungen nicht bekannt und die
Postbeförderung laufe normal

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen ein ausländi- 2141
scher Staat der deutschen Gerichtsbarkeit unterliegt

Zur Nachholunq einer versehentlich nicht getroffenen Ent- 2144
scheidung ùber die Kosten des Streithelfers

I
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Bundesgerichtshof 1,.3.20t6 VIII ZR 287/1.5



Bundesgerichtshof 24.8.2016 VIII ZR tB2/1.5

Bundesgerichtshof 77.3.2016 I){ZR2TI/1.4

Bundesgerichtshof 14.4.2076 IXZR1,97/I5

Bundesgerichtshof 22.9.2016 IXZBB4/I5

Bücherschau
Volker Emmerich/Mathias
Habersack

Interesse an einer technischen Erleichterung der Pro- 2745
zessführung kein rechtsschutzwüLrdiges Eigeninteresse
des Zedenten einer unentgeltlich abgetretenen Forde-
rung, diese im Wege der gewillkrirrten Prozessstandschaft
gerichtlich geltend zu machen

Keine Zulassung der Revision wegen eines Gehörsver- 21,46
stoßes, wenn der Verstoß im Rahmen der dem Beschwer-
deführer vom Berufungsgericht in einem Hinweisbe-
schluss eingerêiumten Frist zur Stellungnahme nicht ge-
rùgt wurde

Zur Pflicht des Rechtsmittelgerichts, eine Entscheidung, 2147
die in einem auf Anhörungsrüge fortgefùhrten Verfahren
ergangen ist, darauf zu überprùfen, ob die Anhörungsrü-
ge statthaft, zulässig und begründet war

Zur Frage, wann die Wiedereinsetzungsfrist beginnt, 2150
wenn die Partei Prozesskostenhilfe für die Einlegung und
Begrùndung einer Beru-fung beantragt und das Gericht
auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussicht der beab-
sichtigten Rechtsverf olgung hinweist

Aktien- und GmbH-Konzernrecht, B. Aufl.
Rezensent: Univ.-Prof. Dr. Carl-Heinz Witt, LL.M. (Geor-
getown Univ.), Erfurt
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Beiträge
Univ.-Prof, Dr. Elke Gurlit, Mainz
Die Entwicklung des Banken- und Kapitalmarktaufsichtsrechts in den Jahren 2OI5/L6

Rechtsanwalt Dr. Thomas Eckhold, LL,M., Düsseldorf
Freiwillige öffentliche Kaufangebote im elektronischen Bundesanzeiger: Eigenhandel als Dienstleistung fùr
andere i.S.d. (geltenden und zukünftigen) KWG?

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

OLG Bamberg 10.8.2016 B U 24/16x

2053

2063

2080

OLG Frankfurt a. M. 77.8.2016 19 U 3/16x

OLG Koblenz 29.7.2016 BU 11"/I6x

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 27.5.2016 VIIZB45/15

Bundesgerichtshof 8.9.2016 IXZR 52/75

Bundesgerichtshof 13.10.2016 rx 
^R 

(vz\ 7/1.s

Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesqerichtshof 23.2.20L6 II ZB 9/15

Zum Recht einer Bausparkasse auf Kündigung eines Bau- 2067
sparvertrags in der Ansparphase nach Eintritt der Zutei-
lungsreife

Zum Recht auf Kündigung eines Bausparvertrags in der 2070
Ansparphase nach Eintritt der Zuteilungsreife

Zur Kündigung von Bausparverträgen zehn Jahre nach 2074
erstmaliger Zuteilungsreif e

Keine Anwendung des Q 727 ZPO auf Pfändungs- und Über- 2077
weisungsbeschlüsse, mit denen Geldforderungen des
Schuldners gegen den Drittschuldner gepfändet und dem
Gläubiger zur Einziehung überwiesen werden

Zur Schätzung des durch die Nutzung im Insolvenzer<jff- 2078
nungsverfahren eingetretenen Wertverlusts an Aussonde-
rungsgut (hier: Lastkraftwagen) anhand der Kauf- und
Rückkaufpreise und der nach der durchschnittlichen Laul-
leistung ermittelten Gesamtlebensdauer

Zur Ablehnung der Aufnahme eines Bewerbers für die In-
solvenzverwaltung in die Vorauswahlliste eines l¡rsolvenz-
richters, wenn begrtindeter Anlass für die Vermutung be-
steht, dieser werde sein Amt als Insolvenzverwalter nicht
höchstpersönlich ausùben; zur Offenlegungspflicht eines
Bewerbers, dass er nicht unerhebliche Beteiligungen an ei-
ner Bank hält, dort in die Führungsebene eingebunden ist
oder sie in bedeutendem Umfang regelmäßig berät, wenn
diese Bank in vielen Insolvenzverfahren an diesem Insol-
venzgericht als Insolvenzgläubigerin auJtritt

Bundesgerichtshof

Bundesgerichtshof

1,0.2.2016

10.3.2016

VITZB 36/T5

VII ZR 2T4/15

Keine erneute Ûberprüfung des Sendeprotokolls, wenn die 2083
allgemeine Kanzleianweisung besteht, nach Ubermittlung
eines Schriftsatzes per Telefax zu prüfen, ob die Ubermitt-
lung vollständig und an den richtigen Empfänger erfolgt ist'
und die Frist im Fristenkalender erst anschLießend zu strei-
chen

Zur Pflicht des Rechtsanwalts, der die Fristenkontrolle für 2085
fristgebundene Schriftsätze selbst ùbernimmt, auch für eine
wùksame Ausgangskontrolle zu sorgen

Keine Verpflichtung eines Rechtsanwalts oder Steuerbera- 2087
ters zur Stellung einer Bauhandwerkersicherheit, wenn er
Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten an einem
Haus ausführen lässt, das in erster Linie der Deckung seines
Wohnbedarfs, aber daneben auch dem Betrieb seiner Kanz-
lei dient

I



Bundesgerichtshof 1,8.2.2Ot6 lXZR1,9L/L3

Bundesgerichtshof I7.3.2016 IX ZR 1,42/14

Zur Schadensberechnungi, wenn der steuerliche Berater 20Bg
nach dem Inhalt des Vertrages die Interessen mehrerer
von seinem Mandanten beherrschter Gesellschaften zu
beachten hat

Zu den Anwaltspflichten bei Bearbeitung einer unge- 2091
wôhnlichen Fallgestaltung zur Bestimmung des Streitge-
genstands einer Klage au-f Schadensersatz wegen an-
waltlicher Pflichtverletzung

,,CETA"-Abschluss vom Bundesverfassungsgericht mit 2094
Auflagen zugelassen

Sonstiges

Bundesverfassungs-
gericht

L3,10.2016 2 BvR 1,368, 7444,
1482, 1823/76,
2 BvE 3/I6x

Bundesgerichtshof 10.3.2016 VII ZR 47/73

Bundesgerichtshof 11.t,2016 AnwZ (Brtg 42/L4

Hinweispfìicht des Berufungsgerichts nach $ 139 Abs. 3 2098
ZPO, wenn es eine Feststellungsklage entgegen dem
Erstgericht {ür unzulässig hält; keine Zurückweisung
der Berufung nach $ 522 Abs.2 ZPO, wenn der Kläger
auf den Hinweis einen Zahlungsantrag als Hiìfsantrag
stellt

i"*"-: ,, ðoLtv[Rv/yMA¡;

Weiterleitung von Stellungnahmen des nach $ 56 Abs, L 2100
BRAO beteiligten Rechtsanwalts in einem ihn betreffen-
den Aufsichts- und Beschwerdeverfahren an den Be-
schwerdeführer nur mit der Zustimmung des beteiligten
Anwalts

10. Corporate Banking Tag der Börsen-Zeitung 
Börsen-Zeitung 

r

u.a. Evolution im Firmenkundengeschäft:Von Kundenorientierung zu Kunde;Trends und

Herausforderungen im Bankenmanagement * Zukunftsperspektiven eines globalen

lndustriekonzerns;Was das Corporate Banking vom Reta¡l Banking lernen kann; Spezialisierung

des Geschäftsmodells

10. November20l6 - Maritim Hotel Frankfurt Mese I nformationen : Tel. + 49 69 27 32 205
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?;:ni:H:i:* 
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BEITR¡IGE
Thomas Engelharft Keine I nsolvenzfä higkeit der Zweigniederlassung

Bernhard König: Presseberichte: Als lnsotvenzindikatoren können sie Nachforschungspflichten auslösen

Susanne Fruhstorfer: Ungeklärte Fragen der Aufrechnung im Sanierungsverfahren

Renate Birgmayer-Baier/Stefan Piringer/Harald Schützinger: Die Ptausibilisierung der,,überwiegenden
Wahrscheinlichkeit" bei Fortbestehensprognosen durch Monte-Carto-Simulationen

Christian Podoschek:5 131 BaSAG - Klassenkonkurs bei Bankeninsotvenzen
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166

169

173
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TUDIKATUR
lnsolvenzfähigkeit und Niederlassung einer auständischen Geseltschaft
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KONZERNRECHT
Corporate Governance

Com pl iance-Verantwortu n g im
Möglichkeiten und Grenzen der
RA Dr. Matthias Merkelbach / RA Dr. Anja Herb, beide Bonn
Der Vorstand einer AG ist zur Einhaltung von Recht und Gesetz
verpflichtet. Vorstandsmitglieder haben sich nicht nur selbst
rechtstreu zu verhalten, sondern auch ftir Rechtstreue auf den
nachgelagerten Ebenen zu sorgen. Es wird aufgezeigt, unter
welchen Voraussetzungen im Bereich Compliance die Auf-
gabendelegation an ein ressortzuständiges Vorstandsmitglied,
ein Compliance Committee oder nachgelagerte Unternehmens-
ebenen möglich ist.

DK1 21 7966

Handelsrecht

Die SE als Rechtsform für internationaltätÍge
Familienunternehmen
RA Horst Grätz, Nürnberg / RA/FAStR Dr. Dirk Halm,
Köln / RA Dr. Christoph Kurzböcþ Nürnberg
Die Rechtsform der 5E erfreut sich steigender Beliebtheit bei
inter.national tät¡gen Familienunternehmen in Deutschland.
Die SE ist nicht nur für große kapitalmarktorientierte Unterneh-
men geeignet, sie kann auch für Mittelständler als Alternative
zur regulären AG interessant sein. Es wird zu wichtigen Punkten
Stellung genommen, die beim Übergang von einer deutschen
AG zu einer 5E entscheidungserheblich sind.

DK1217967

Aktienrecht
Budgetrecht des Aufsichtsrats
Fabienne Rotering, New York / Jean Mohamed, Hamburg
Die Untersuchung befasst sich mit der Frage, ob und wenn ja,
durch welches Organ dem Aufsichtsrat in derAG ein eigenes Bud-
getrecht eingeräumt werden kann. Rechtliche Ausgestaltungs-
möglichkeiten sowie die Tauglichkeit des Aufsichtsratsbudgets
als Steuerungsmittel bilden den konzeptionellen Leitfaden.

DKl 21 51 69

STEUERRECHT

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Unternehmenserbschaftsteuerreform 201 6
RA/StB Dipl.-Fw. Dt Jörg Stalleiken, Bonn
Nach langem Ringen hatdas ErbStG am 14.10.2016 den Bundesrat
passiert. Mit der rückwirkend zum 01.07.2016 in Kraft tretenden
Neuregelung haben sich die Verschonungsbedingungen für Un-
ternehmensvermögen zJ. grundlegend geändert. Es wird ein
Überblick überdie Neuerungen mit besonderem Blick auf die Ver-

änderungen für Konzerne und Familienunternehmen gegeben.

DKl 21 8206

Bilanzsteuerrecht

Steuerliche Abzugsfähigke¡t von Zahlun gen auf
Genussrechte
RA/FASIR/StB Marc H. Kotyrba / RA Jan S<hlottbohm,
LL.M. Taxation, beide Hamburg
Nach aktueller Verwaltungsauffassung sollen Ausschüttungen
auf Genussrechte, die in der Handelsbilanz - und aufgrund der
Maßgeblichkeit auch in der Steuerbilanz - als Eigenkapital zu
bilanzieren sind, nach S I Abs. 3 Satz 1 KStG steuerlich nicht
abzugsfähige Einkommensverwendung darstellen. Dies soll un-
abhängig von der Regelung des 5 B Abs. 3Sarz2 KStG gelten.
Diese Sichtweise steht im Widerspruch zur bisherigen Praxis. ln-
wieweit diese Ansicht überzeugt, ist Gegenstand der Diskussion.

DK1217177
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I nternationales Steuerrecht
Díe Auswirkungen des BEPS-Projekts auf Verrech-
nungspreise von immateriellen Wirtschaftsgütern
Andreas Riedl / Christopher Wutschke, beide Frankfurt/M.
Die OECD hat einen Schwerpunkt auf konzerninterne Trans-
aktionen bzgl. immaterieller Wirtschaftsgüter (lWG) gelegt und
Vorgaben zu den Bereichen Ëntwicklung, Weiterentwicklung,
Pflege, Schutz und Nutzung von IWG präzisiert. Sie nimmt zur
Frage des wirtschaftlichen Eigentums Stellung, die zT. zu einer
Neubewertung der angewandten Verrechnungspreismethodik
führen kann. ln diesem Zusammenhang wird im Aufsatz die
Entwicklung von IWG im Allgemeinen und im Spezialfall von
Forschungspools, basierend auf Kostenumlageverträgen (CCA),

analysiert. Auch bzgl. der Nutzung und Übertragung von IWG

wird auf Ânderungen eingegangen.

DKtz't6629

lnternationales Steuerrecht

Country-by-Country-Reporting: Spannungsfeld
zwischen Transparenz und Steuerplanun g

Ariane Steinegger, Erlangen-Nürnberg
Mit der EU-Amtshilferichtlinie werden die Ergebnisse des Aktions-
punkts 13 der BEPS-Initiative zu einem CbCR in der EU umgesetzt.
Zur Umsetzung in deutsches Recht liegt ein RegE vor. Es wird un-
tersucht, ob mit dem CbCR mehrTransparenz geschaffen wird und
so aggressiver Steuerplanung entgegengewirkt werden kann.

DK1216664

ENTSCHEIDUNGEN

KONZERNRECHT
GmbH-Recht

Grenzen der Zustimmungspfl icht eines Gesellschafters

BGH, Urteil vom12.04.2016 - llZR275114
DK'¡206861

Personengesellschaftsrecht

lnformationsrecht des Kommanditisten
BGH, Beschluss vom 14.06.2016 -,lZB 11115

DK1215946

Umwandlungsrecht
Formwechsel: société à responsabilité lim¡tée ¡n GmbH

KG Berlin, Beschluss vom 21.03.2016 -22W 64115

DK1206002

Mitbestimmungsrecht
Schwellenwertzurechnung bei Leiharbeitnehmern

OLG Saarbrücken, Beschluss vom 02'03.2016 - 4 W 1/15

DK'r2r'r053
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STEUERRECHT

Abgabenordnung
Änderung des AEAO

BMF, Schreiben vom 05.09.2016

DK1218185

Körperschaftsteuer
Behandlung von Genussrechten
OFD NRW, Verfügung vom 12.05.2016
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Sonstige BWL

Herausforderungen der Digitalisierung aus
Beratersicht
Prof. Dr. Arnold Weissman, Regensburg
ln dem Beitrag wird dargestellt, was die Digitalisierung für
Unternehmen bedeutet, wie stark der deutsche M¡ttelstand
hiervon schon betroffen ist und was daraus für Herausforde-
rungen für die beratenden Berufe resultieren.

D8121A20X 5.2553
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Umsatzsteuer
Grenzüberschreitende elektronische
Dienstleistungen in der USt

Prof. Dr. Heinz Kußmaul / Chantal Naumann, M.5c.,

beide Saarbrücken
Mit dem Ziel, Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen, wurde
das Bestimmungslandprinzip bei elektronischen Dienstleis-
tungen se¡t dem 01.01.2015 auch auf Umsãtze an Nichtunter-
nehmer innerhalb des Gemeinschaftsgebietes ausgeweitet,
sodass es nun bei allen B2B- und B2C-Umsätzen mit Drittstaa-
ten sowie innerhalb des Gemeinschaftsgebiets Anwendung
findet. Neben den bereits bestehenden Fragen zur Abgren-
zung elektronischer Dienstleistungen, den 82B-Umsätzen und
dem OSS-Verfahren ergeben sich nun auch neue Fragen, insb.
zum Mini-One-5top-Shop (MOSS), dem Registrierungs- und
Zahlungsverfahren für B2C-Umsätze innerhalb des Gemein-
schaftsgebiets.

D8r215036 5.2566

Absch I ussprüfung
Honorare für Abschlussprüfungs- und
Nichtprüfungsleistungen bei Unternehmen
von öffentlichem lnteresse
Prof. Dr. Hansrudi Lenz, Würzburg
Einer der umstrittendsten Punkte der Abschlussprüferreform be-
steht in der Begrenzung der Honorare für Nichtprüfungsleistun-
gen. ln dem Beitrag wird gezeigt, dass die Regelungen leicht um-
gangen werden können und diefürzulässig erachteten Steuerbe-
ratungs- und Bewertungsleistungen Ermessensspielräume bieten.

D81212454

KOMPAKT
U nternehmensbewertu n g

Unternehmensbewertung: Der FAUB empfi ehlt
eine neue Vorgehensweise bei der Rundung
des Basiszinssatzes
WPISIB Prof. Dr. Christian Zwirner I Simon Lindmayr,
B.Sc., beide München

DB1 21 8333

STEUERRECHT

AUFSATZ
Umwandlu n gssteuerrecht/Körperschaftsteuer

Zum fortführungsgebundenen Verlustvortrag
gem. 5 8d KStG-E bei Umstrukturierungen
RA/StB Dr. Uwe Scholz/ Dipl.-Jur. Lisa Riedel, M.5c.,
beíde Bonn
Nach dem RegE eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der
steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften soll das
KStG um einen neuen 5 8d ergänzt werden. Die Rechtsfolgen
des schädlichen Anteilseignerwechsels nach 5 Bc KStG sollen
vermieden werden können, wenn der Geschäftsbetrieb nach
dem Gesellschafterwechsel fortgefqihrt wird. 5 Bd KSIG-E ent-
hält teilweise Regelungen, die unmittelbar auf das UmwSt-
Recht ausstrahlen. Der folgende Beitrag analysiert 5 8d KSIG-E
im Hinblick auf sein Zusammenwirken mit den Vorschriften
des UmwStG und weiteren damit verbundenen Auslegungs-
fragen.

D81219472

KOMPAKT
Einkommensteuer

Anschaffungsnahe Herstellun gskosten i.5.d.
5 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG

StB Dennis Janz, LL.M., Dortmund

DB.l218014

VERWATTUNGSANWEISUNGE N

Grunderwerbsteuer
Keine GrESt-Befreiung nach 5 3 Nr.3 GTEStG für
Anteilsvereinigung durch Erwerb von Gesellschafts-
anteilen im Rahmen einer Erbauseinandersetzung
OFD Niedersachsen, Verfügung vom 19.10.2016

D81220583

Gru nderwerbsteuer
Fälligkeit der Steuer (5 15 GTESIG)

FinMin. Schleswig-Holstein, Erlass vom 07.'10.2016

D81219824

ENTSCHEIDUNGEN
Kôrperschaftsteuer

Veräußerung einbringungsgeborener Anteile vor
Ablauf der Sperrfrist
BFH, Urteil vom 15.04.2015 - ¡ R 54/13

DBl 087021

Gewerbesteuer/Ei nkom mensteuer
Beginn des Gewerbebetriebs der Obergesellschaft
einer doppelstöckigen PersGes.

BFH, Urteil vom 12.05.2016 - lV R 1/I3
Ð8122A706

Umwandlungssteuerrecht
Antragsfrist für abweichenden Wertansatz bei
Einbringung und Anteilstausch
BFH, Urteil vom 15.06.2016 - I R 69/15

Ð81 21 9896

Abgabenord n ung/Gewerbesteuer

Vorläufige Festsetzung (5 165 Abs. 1 AO) des GewSt- ,.

Messbetrags
Oberste Finanzbehörden der Länder, gleichlautende

Erlasse vom 28JrA,2016
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RA Dr. Ralf Bergjan, LL.M.i RA Verena Schäfer, beide
Mûnchen
ln einem viel beachteten Urteil hat das OLG Frankfurt/M. zu
wichtigen Rechtsfragen von Bilanzgarantien in Unterneh-
menskaufverträgen Stellung genommen. Der Beitrag behan-
delt die Bedeutung der Entscheidung für die Ausgestaltung
von Bilanzgarantien in der M&A-Praxis.

D8]219875 5.2587
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Anpassungsprüfungspfl icht des Arbeitgebers bei
Versorgungen über eine regulierte Pensionskasse
RA Prof. Dr. Marcel Kaufmann, LL.M. / Marco Hertmann,
LL.M., beide Berlin
Der Themenkomplex der Anpassungsprüfungspflicht des Ar-
beitgebers bei Versorgungen über eine regulierte Pensions-
kasse steht seit einiger Zeit im Fokus von Rspr. und Gesetz-
gebung. Aufgrund höchstrichterlicher Entscheidungen aus
dem Jahr 2014 sah sich der Gesetzgeber aufgefordert, die sog.

,,Escapeklausel" des 5 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG klarzustellen.
Diese Klarstellung wurde im Rahmen der Umsetzung der EU-

Mobilitätsrichtlinie in das BetrAVG ohne zeitliche Einschrän-
kung vollzogen. Der Gesetzgeber selbst betont, mit der Klar-
stellung seinen ursprünglichen Willen - bezogen auf 5 16 Abs.
3 Nr. 2 BetrAVG zum Zeitpunkt der lmplementierung in das
BetrAVG im Jahr 1999 - verdeutlicht zu haben. Dennoch wird
derzeit über den Geltungsbereich der klargestellten Escape-

klausel diskutiert: Nur für Rentenanpassungszeiträume ab
lnkrafttreten der Norm oder aber auch für solche der Vergan-
genheit? Der Beitrag beschäftigt sich zentral mit dieser Frage

unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten.

D81219473 5.2603
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AUFSATZ
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Die Ausgestaltung von Bilanzgarantien in
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ENTSCHEIDUNGEN
Handelsvertreterrecht

Ausgleichsanspruch: Zu den Voraussetzungen
der Werbung eines Neukunden im Falle bereits
bestehender Geschäftsverbindung
BGH, Urtef l vom 06.10.2016 - VllZR328l12
D8"t220674

Kapítalanlage

Zur Wirksamkeit einer Klausel über jährliche
Administrationsgebühr in lnvestmentverträgen
BGH, Urteil vom 22.09.2016 - l|.ZR264l15
D81220723

lnsolvenzrecht

Zum Wertersatzanspruch bei Nutzung von Aus-
so n d e ru n g s g ut i m I n so lve nze röff n u n g sve rfa h re n

BGH, Urteil vom 08.09.2016 - IXZR 52115

Ð81219804

lnsolvenzrecht
Rechtsschutzinteresse eines Gläubigers bei Stellung
eines lnsolvenzantrags
BGH, Beschluss vom 15.09.2016 -IXZB 32116

D8r220588

Wettbewerbsrecht
Wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch:
Zeitliche Anforderungen an Bestehen eines Wett-
bewerbsverhältnisses
BGH, Urteil vom 10.03.2016 - I ZR 183/14

Ð81217251

KOMPAKT

Arbeitsschutzrecht

Kein uneingeschränkter Anspruch auf rauchfreien
Arbeitsplatz
RA Dr. Julian Wölfel, Köln

DBl 21 731 3

ENTSCHE¡DUNGEN
Kündi gun gsrecht/Betriebsverfassun gsrecht

lnteressenausgleich mit Namensliste muss sich
auf gesamte Maßnahme beziehen
BAG, Urteil vom 17.03.2016 - 2 AZR 182/I5

D41214491

Tarifvertragsrecht/Entgeltrecht
Tarifl iche Ausschlussfrist erst durch Zustellung
der Klage beim Gegner gewahrt
BAG, Urteil vom 16.03.20t6 ^ 4 AZR421l15

D81214490

s.2592

s.2593

5.2609

s-2s97

s.2610

s.2599

5.2611

s.2601

FACHTAGUNG | 8. Dezember 2016, Düsseldorf

Kôrperschaftsteuer und Unternehmensbesteueru ng 2aß I 2oL7
REFRENTEN

t Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen, Lehrstuh[ fur Öffenthches
WirtschafÌs- und Steuerrecht an der LIVU München

I Ralf Neumann, Vorsteher des Finanzamts ftir Groß-

und Konzernbetriebsprüfu ng, Aachen

I Prof. Dr. utrich Prinz, WP/SIB, Partner 0f Counsel,

WTS Steuerberatungsgesetlschaft mbH, Köln

I Dr. Michael Schwenke, Richter Bundesflnanzhof (BFH),

I. Senat

I Sven Fuhrmann, Partner und Leiter des Nationat Office
Tax, Detoitte

THEMENAUSZUG

I Wichtige aktuelle Verwaltungsanweisungen

I Fortschritt der Antì-BEPS-Umsetzungen in

nationales Recht

I Praxishinweise zur 0rganschaft

I Die aktuelle Rechtsprechung im Kommentar

I Neuerungen und Fallstricke jm Umwandlungs-

steuerrecht

VERANSTâITIINCSDET'A¡TS

Termin:

8. Dezember 2016 I OS.OO - rZ.¡O Uhr

Veranstaltungsort:

Lindner Hotel Airport I Düssetdorf

Fon: 0211 95160

Teilnahmegebühr:

Normatpreis 795 € zzgt. MwSt.

Frühbucherpreis bis zum

31.10.2O16: 595 € zzgl. Mw5t.
(Doppelrabattierungen ausgeschlossen)

¡dfornâtioo und Anmeldung; lrwìrr.fâchmedien'vêranstêltunten.defi6erperschaÊsteuer I Fon ('211 887-2850 I et¡laik v¿ranstoltungen@fachmedie*.de
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lnhaltsverzeichnis

BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
BilanzsteuerrechtlHandelsbilanzrecht/Rechnungslegung
Nachträgliche Anschaffung und Herstellung -
Plädoyer für eine sachgerechte Unterscheidung
im Handels- und Ertragsteuerrecht
WPlStB Dipl.-Kfm. Gerd Wichmann, Hamburg
Insb. für nachträgliche Aufwendungen ist dle Unterscheidung
zwischen Anschaffung und Herstellung von entscheidender
Bedeutung. Eine sachgerechte Zuordnung führt allerdings,
wie in dem Beitrag gezeigt wird, zu nicht mit der BFH-Rspr.
vereinbarenden Konsequenzen.

D81208228

KURZNACHRICHTEN INTERNATIONATE
RECHNUNGSTEGUNG

Þ81219502

STEUERRECHT

AUFSATZ
lnternationales Steuerrecht

Die BEPS-Arbeiten der OECD/G2O und der EU:
Ein Zwischenbericht
RA/FASIR Dr. Sebastian Benz 1 RAlStB Þr, Julian Böhmer,

beide Düsseldorf
Der Bericht des OECD-Generalsekretärs an die Staats- und
Regierungschefs der G20 zur Vorbereitung deren Gipfeltref-
fens am 04. und 05.09.2016 in Hangzhou sowie das Schluss-
kommuniqués selbst zeigen, dass sowohl die OECD-Staaten
als auch die G20 die Harmonisierung des internationalen
Steuerrechts weiter vorantreiben wollen. Die Anti-BEPS-Maß-
nahmen sind nur ein Baustein, die Verabschiedung der BEPS-

Berichte im November 2015 war nur ein Zwischenschritt. Der
Themenkatalog umfasst auch weiterhin die verstärkte grenz-
überschreitende Transparenz und den Aufbau schlagkräftiger
Steuerverwaltungen in Entwicklungsländern sowie - als neue
vierte 5äule - die internationale Koordination der nationalen
Steuerpolitiken. Da den Anti-BEPS-Maßnahmen in der prakti-
schen Befassung die größte Bedeutung zukommt, wird nach
einem allgemeinen Überblick der aktuelle Sachstand bezüg-
lich dieser Maßnahmen dargestellt, und zwar sowohl auf
OECD/G20-Ebene als auch auf der,,ersten Umsetzungsebene"
in Europa.

D81209462

SteuerstrafrechtlAbgabenordn un g

Das UBO-Register - Bye bye Steuergeheimnis?
RAin lnga Zillmer, Stuttgart
Das von Bundesjustizminister Maas auf die Tagesordnung
gesetzte Transparenzregister basiert auf den Vorgaben der
Vierten Geldwäscherichtlinie. Die Richtlinie verpflichtet die
Mitgliedstaaten u.a. zur Einrichtung e¡nes Registers, das die
wirtschaftlichen Eigentümer (Ultlmate Beneficial Owners,
UBOs) von Unternehmen, Trusts und Stiftungen ausweist.
Hatte die Bundesregierung die lmplementierung bislang nicht
angepackt, preschte der Bundesjustizminister lm Rahmen der
Panama Papers Diskussion voran und plant sogar ein frei zu-
gängliches Register. Es werden die Verbindungen zu steuer-
lichen Deklarationspfl ichten aufgezeigt.

081218691

www.der-betrieb.de

KOMPAKT
Umsatzsteuer
Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden
RiBFH Prof. Dr. Franceska Werth, München

D81218580 5.2513

VERWATTU NGSANWEISU NGEN

Bilanzsteuerrecht

Pauschalverfahren zur Abzinsung von Schadenrück-
stellungen der Versicherungsunternehmen
BMF, Schreiben vom 20.10.20'16

D81219821

Ei n kommensteuer/Lohnsteuer

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten nach
R 9.9 Abs.2 LStR 2015

BMF, Schreiben vom 18.10"201ó

D81219660

ENTSCHEIDUNGEN
Körperschaftsteuer/Einkom mensteuer

5og. Erdienensdauer bei einer Unterstützungs-
kassenzusage
BFH, Urteil vom 2O.O7.2O16 - I R 33/15

.Ð81219904

Ëinkommensteuer

Anschaffungsnahe Herstellun gskosten i.S.v

5 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG

BFH, Urteil vom 14.06.2016 - lX R 22115

D81217230

umsatzsteuer

Bedeutung der USt-ldNr. für Steuerbefreiung
des innergemeinschaftlichen Verbringens
EUGH, Urteil vom 20.10.201 6 - Rs" C-24t15

D81219848

s.2514

s,2493

s.2499
s,2515

Umsatzsteuer

Muster der Vordrucke im USt-Voranmeldungs- und
-Vora usza h I u n gsverfa h ren fü r das Ka lenderjahr 201 7

8MF, Schreiben vom I9"10.2016

D81219661 S.25r5

s.2516

s.2s19

Ei n ko m me n steu erlAb ga be nord n u n g

Pauschalversteuerung von Zuwendungen nach
5 37b ESIG - Ausübung und Widerruf des Wahlrechts
BFH, Uvteil vom 15.06.2016 - Vl R 54115

Ð81219897 5.25225,2501

s.252s

M2

5.2509
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WIRTSCHAFTSREC

AUFSATZ
Aktienrecht/Kapita lmarktrecht
Nachlese zur Hauptversammlu
Ausblick auf 2017

6

RA Dr. Oliver Rieckers, LL.M" {Chicago). Düsseldorf
Der Beitrag fasst die in der Hauptversammlungssaison 2016

zu beobachtenden Trends und Entwicklungen zusammen
und gibt einen Ausblick auf die kommende Hauptversamm-
lungssaison 2017. Dabei wird neben einer Darstellung der
besonders praxisrelevanten Themen auch kurz auf aktuelle
Gerichtsentscheidungen mit Relevanz für die Hauptversamm-
lungspraxis eingegangen.

Ð81218446 s,2526

KOMPAKT
GmbH-Recht

Zulassung eines Dritten als Vertreter oder Begleiter
eines Gesellschafters zur Gesellschafterversammlung
einer GmbH
RAin Dr. Luise Hauschild / RA Dr. Günter Seulen,

beide Köln

0812,18454

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Arbeitsvertragsrecht
Rechtliche Rahmenbedingungen von Crowdworking
RÀin Dr. lsabel Meyer-Michaelis / RAin Kira Falter, beide

Köln 1RÀin Amelie Sehäfer, Düsseldorf
Crowdworking - d.h. die Auslagerung von einzelnen Arbeits-
schritten an das Netzwerk der lnternetnutzer ü'ber digitale
Plattformen - gewinnt in Deutschland zunehmend an Rele-

vanz. Es werden die arbeits-, sozialversicherungs-, urheber-
und datenschutzrechtlichen Fragen und Herausforderungen
beleuchtet, die sich durch diese neue Form der Arbeit ergeben.

DB12't 8574 s.2543

t"tr, î ',T ,{i.¡ I /:
,t ú' -,t'

a

ENTSCHEIDUNGEN
lnternationales Pr¡vatrecht

Geltung der Grundsätze des lnternationalen
Gesellschaftsrechts für deutsches
Stiftu n gskol lisionsrecht
BGH, Urteil vom 08.09.2016 - aL ZR 7 115

D912"t7879

Personengesellschaftsrecht

Keine Eintragung der Bestellung eines Nießbrauchs
an einem Kommanditanteil ins Handelsregister
OLG München, Beschluss vom 08.08.2016 - 31 Wx 204/16

D81218687

Strafrecht

Zur Strafbarkeit bei Durchführung einer
Kapitalerhöhung zum Schein
BGH, Urteil vom 14.06.2016 - 3 StR 128116

DBr2l 1439

KOMPAKT
Arbeitnehmerribetlassung
Zu gegenseitigen Verzichtsklauseln im
vorformulierten Aufhebungsvertrag
RA Dr. Thomas Drosdeck I
RAin/FAinArbR Angela 5chilling, beide Frankfurt/M

Ð81215850

ENTSCHEIDUNGEN
Entgeltrecht
Auch Bereitschaftszeit ist mit gesetzlichem
Mindestlohn zu vergüten
BAG, Urteil vom 29.06.2016 - 5 AZR 716/'15

D81218552

Kündigungsrecht

Heilung von Unterrichtungsmängeln im
Konsultationsverfahren durch abschließende
Stellungnahme des Betriebsrats
BAG, Urteil vom 09.06.20f6 - 6 AZR 405115

Ð81216723

Betriebsverfassungsrecht

lnnerbetriebliche Stellenausschreibung bei
beabsichtigtem Einsatz von Leiharbeitnehmern
BAG, Beschluss vom 07.06.2016 - I ABR 33114

Ð81216722

Betriebsverfassungsrecht

Keine Nachtarbeitszuschläge für Betriebsratsmitglieder

BAG, Urteil vom 18.05.2016 -7 AZR401l14

D81216380

s.2546

s.2535

s.2548

s.2536

s.2549

s.2s38

5.2551

s.2541

s.2552

Körperschaft steu er u nd U nterneh nnensbesteueru ng 2Aß | 2ß9V

REFRENTEN

i Prof. Dr. Ktaus-Dieter Drüen, Lehrstuh[ ftir Öffentliches
Wirtschafts- und Steuerrecht an der LIVU Mûnchen

! Ralf Neumann, Vorsteher des Finanzamts fiir Groß-

und l(onzernbetriebsprüfu ng, Aachen

I Prof. Dr. Ulrich Prinz, WP/SIB, Partner 0f Counsel,

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, l(ötn

I Dr. MichaeI Schwenke, Richter Bundesfinanzhof (BFH),

I. Senat

I Sven Fuhrmann, Partner und Leiter des NationaL Offrce

Tax, Deloitte

Termin:

8. Dezember 2015 I 09.00, 17.30 Uhr

Veranstaltungsort:

Lìndner Hotel Airport I Dusseldorf

Fon: 0211 95160

Teiinahmegebühr:

Normalpreis 795 € zzgL. MwSt.

Frühbucherpreis bis zum 31.10.2016:

595 € zzgl. [4w5t.

(DoppeLrabattierungen ausgeschlossen)

TACHTAGUNG | 8. Ðezember 2o16, Düsseldorf

VERAITSIALTUNGSOETAITSTHEMENAUSZUG

I Wichtige aktuelle Verwaltungsanweìsungen

f Fortschritt der Antì-BEPS-Umsetzungen in

nationales Recht

I Praxishinweise zur 0rganschaft

! Die aktuelle Rechtsprechung ìm l(ommentar

I Neuerungen und Fallstricke im Umwandlungs-

steuerrecht

tnformation und Anmeldung: www.fachmdien.verðnstaltsrgeÍ,de/krergerschalsteüer I fon o2t1 88?.Z85O l silall: ver¿rstaltüngsn@tãthmedien,de
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lnhaltsverzeichnis

BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Handelsbilanzrecht/IFRS/Rechnungslegung
Versorgungsverpflichtungen in den Konzern-
und Jahresabschlüssen 2016, handels- und
steuerbilanzieller Rechnungszins
Prof. Dr. Reinhold Höfer, Luzern I Thomas Hagemann,
Düsseldorf / Günter Neumeier, München
ln dem Beitrag werden für die Bewertung von Versorgungs-
verpflichtungen zum Jahresende die nach IFRS und US-GAAP
benötigten Parameter Zins und voraussichtliche Lohn- so-
wie Rentensteigerungen abgeleitet. Zudem werden Fragen
hinsichtlich des HGB-Z|nses beantwortet und Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit des Steuerlichen Rechnungszinses von
670 geäußert.

D81219883 s.2613

www.der-betrieb.de

KOMPAKT
Umsatzsteuer

USt-Befreiung trotz fehlender USt-ldNr,
RiFG Dr. Michael Hennigfeld, Köln

Ð81220647

VERWALTU NGSANWEISU NGEN

6ewinnermittlung
Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach 5 4 Abs.4a
ËStG bei Mitunternehmerschaften
OFD NRW, Kurzinfo ESt vom 20.09.2016

D8122û897

Ei n kom mensteuer/Gewerbesteuer

Steuerermäßigung bei den Einkünften aus
Gewerbebetrieb gem.5 35 EStG

BMF, Schreiben vom 03.11.2016

DW22A962

ENTSCHEIDUNGEI{
Gewinnermittlung
Zur betriebsbezogenen Betrachtung der 5 79,
5 4 Abs.4a ESIG bei einer Partnerschaftsgesellschaft
BFH, Urteilvom 13.07.2016 - Vlll R 56i13

t81218416 s.2638

s.2631

5.2633

Corporate Governance/Sonsti ge BWL

Verantwortungsbewusste Unternehmensführung im
Spiegel der öffentlichkeit
Prof. Dr. Henning Zülch I Dr. Christian W. Kretzmann,
beide Leipzig
ln dem Beitrag wird gezeigt dass eine finanziell integre Unter-
nehmensführung im Rahmen der CSR-Kommunikation in der
Wahrnehmung durch die Adressaten deutlich unterschätzt
wird. Es wird verdeutlicht, dass auch bei Einführung einer ver-
pfl ichtenden CSR-Berichterstattung die Unternehmen durch
darüber hinausgehende Publizität die Möglichkeit zum Setzen
positiver Signale gegenüber lnvestoren haben.

D8r206903

STEU ERRECHT

AUFSATZ
Umsatzsteuer

Neuregelung der Besteuerung der öffentlichen
Hand: Optionserklärung juristischer Personen des
öffentlichen Rechts

StB Dipl.-Bw. {FH) Christian Trost / Dipl.-Jur. Matthias
Meneb¡öcker, beide Münster
Ab dem 01.01.2017 werden sich die juristischen Personen des
öffentlichen Rechts (jPöR) bei jeder ,,Einnahme" die Frage
stellen müssen, ob sie auf privatrechtlicher oder öffentlich-
rechtlicher Grundlage tätig wurden. Abgemildert werden
sollen die Konsequenzen durch eine Übergangsregelung
(= Optionserklärung). Danach kann die jeweilige öffentliche
Hand bis zum 31J22016 gegenüber dem FA erklären, dass sie
die Neuregelung erst für Leistungen ab dem 01.01.2021 an-
wenden möchte. Geschildert wird,-was dabei zu beachten ist.

D8r214442

Abgabenordnung
Zeitgemäße Datenanalyse der Betr¡ebsprüfung
AndreasWähnert, Kiel
Die Digitalisierung von Wirtschaft und Betriebsprüfung eröff-
net viele neue bzw. erweiterte Analyseansätze und -varianten.
Anhand eines Beispiels aus der Betriebsprüfung zur regel-
und musterbasierten Analyse von Aufwandsdaten wird die
Summarische Risikoprüfung (SRP) - inkl. praxisgerechter und
nachvollziehbarer Anpassungsoptionen fi.ir erforderliche
Korrekturen - dargestellt.

D81218689

Gewinnermittlun g/Körperschaftsteuer

vGA bei nicht kostendeckender te¡lwe¡ser
Vermietung eines Gebäudes (Einfamilienhauses)
an den Gesellschafter-Geschäftsfü hrer
BFH, Urteil vom27.A7.2016- I R 8/15

D81221484

s.2633

s.2617

5.2640

Einkommensteuer
Entschädigungen als Ersatz für entgangene
Gehalts- und Rentenansprüche bei geleisteten
Schadensersatzzahlungen aus Amtshaftung
BFH, Urteil vom 12.07.2016 - lX R 331f5

Ð81221479 ,s.2644

Einkom mensteuer/Loh nsteuer
Zufluss von Arbeitslohn bei Schuldübernahme
einer Pensionsverpfl ichtung durch einen Dritten
BFH, Urteil vom 18.08.2016 * Vl R 18113

D8122t486 s.2645

s.2622

M2

s"2627

DER BETRIEB Nr.45 11.1
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
Wirtschaftsprüferrecht/Ai lgemeine Geschäftsbedingun gen

Zur Wirksamkeit der Ausschlussfristenregelung
in den AGB für W¡rtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfu n gsgesellschaften
Prof. Dr. Markus Stoffels, Heidelberg
ln ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen versuchên Wirt-
schaftsprüfer regelmäßig ihre Haftungsrisiken zu begrenzen.
Neben der Begrenzung der Höhe möglicher Schadensersatz-
ansprüche werden standardmäßig Ausschlussfristen für die
Geltendmachung vorgesehen. Der Aufsatz untersucht die
Wirksamkeit der Ausschlussfristenregelung in Nr. 9 Abs. 3

der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften i.d.F. vom 01.01.2002
(AAB).

Ð8122A722 5.2648

ARBE ITSRECHT

AUFSATZ
Ärbeitnehmerüberlassung

Zur Vorbereitung auf die AÜG-Reform

Prof. Dr, Gregor Thüsing, LL.M. (Harvard), Bonn
Der Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Arbeitneh
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KOMPAKT

lnsolvenzrecht

Haftung des Sanierungsgeschäftsführers wegen
Masseschmälerung gem.5 64 Satz 1 GmbHG

RA Dr. Günter Seulen I RA Dr. Nefail Berjasevic, beide Köln

D8122b9s1

ENTSCHEIDUNGEI{
Betriebl¡che Altersversorg ung
Anpassungsprüfung nach 5 16 Abs. 1 BetrAVG:
Berechnungsdurchgriff im Vertragskonzern
BGH, Urteil vom 27.09.2016 - ll ZR 57115

08r220906

Handelsrecht

Pflicht zur Handelsregisteranmeldung der Änderung
der Geschäftsanschrift: Anforderungen an Durchset-
zung durch Zwangsgeld
KG Berlin, Beschluss vom 31.05.2016 - 22W 17116

D81207137

Kapitalanlage

Erwerb einer Eigentumswohnung als Kapitalanlage:
Zur Haftung wegen fehlerhafter Beratung über die
Höhe der monatlichen Zuzahlung
BGH, Urteil vom 17.06.2016 - V ZR 134/15

D81220903

Finanzierung

Zum Missbrauch der Vollmacht e¡nes Geschäfts-
besorgers bei Aufnahme e¡nes Darlehens zur Zah-
lung einer Finanzierungsvermittlungsprovision
8GH, Urteil vom 14.06.2016 - Xl ZR 483/14

Ð8r210298

überlassungsgesetzes und anderer Gesetze ist nun beschlos-
sene Sache. Der Bundesrat wird zeitnah zustimmen; am
01,04.2017 wvd die Novelle in Kraft treten. Einige Anmerkungen
zum Verstãndnis des neuen Rechts sollen dem Praktiker helfen,
sich vorzubereiten. Angestrebt ist nicht der vollständige Über-

blick, sondern der Hinweis auf Unklarheiten des Gesetzes.

D812r9820

KOMPAKT
Kündigungsrecht

Unterrichtung nach 5 17 Abs.2 KSchG ohne
Berufsgruppen - Heilung möglich!
RAIFAATbR Dr. Wolfgang Lipinski/
RAin Katharina Domni, beide München

D81219474

Sozialversicherung

Auswirkungen der unwirksamen Allgeme¡n-
verbindlicherklärungen im Baugewerbe
RAin/FAinArbR Dr. Angela Emmert, Köln

D81218314

ENTSCHEIDUNGEN
Arbe¡tsvertragsrecht

Kein Anspruch auf Hinzuziehung eines Rechts-
anwalts bei Einsichtnahme in Personalakte
BAG, Urteil vom'12.07.2016 - I AZR791|14

08r218251

Arbeitsvertragsrecht/Entgeltrecht
Stichtagsregelung verstößt bei zu langer Bindungs-
dauer gegen Berufsfreiheit
LAG Nürnberg, Urteil vom 01.07.2016 - 3 5a426115

D812179X8

Betriebsverfassun gsrecht

Subtraktionsmethode bei Beschlussfassungen des
Betriebsrats ist zulässig
BAG, Seschlussvom 07,06.2016 - 1 ABR 30/14

D812'1790s

s.2663

s.2668

s" 2652

s.2653

s.2669

s.2670

s.2655

s.2656

s.267''

s.2672

s.2660
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I lnhalt

Wirtschaftsrecht

DieWoche im Blick

Entscheidungen
BGH:'Unwirksame Formularklauseln über Darlehensgebühren in

Bausparverträgen (8.1 1.2016 - XlZR552115)

BGH: Reisevertrag - Mehrkosten bei Passagierwechsel statthaft
(27.e.201 6 - X ZR 1 0711 s)

'OLG Stuttgart: Bier darf nicht als ,,bekömmlich" beworben werden
(3.11.2016 -2U 37/16)
OLG Frankfurt a.M.: Unternehmensdarlehensvertrag - wirksame

Klausel úber ein Bearbeitungsentgelt (1 2.1 0.201 6 - 17 U 165115)

OLG FranKurt a.M.: Unaufgeforderte E-Mail-Werbung durch auf
ein gemeinnütziges Projekt hinweisende 5MS-Mitte¡lung
(6.10.2016-6Us4/16)

Gesetzgebung
BT: Makler nur noch mit Sachkundenachweis

BReg: Menschenrechtsverletzungen von Firmen

RegE: Entwurf eines dr¡tten Gesetzes zur Änderung reiserechtlicher
Vorschriften

Aufsatz

Jana Bertus

Sicherung der Gläubigerrechte bei Umwandlung
von (notleidenden) Anleiheemittenten
Mit Einführung des neuen Schuldverschreibungsgesetzes im Jahr

2009 wurde die Unternehmensanleihe zu einem ,,massentaugli-
chen" (Re-)Finanzierungsinstrument, das im Zuge der Finanzkrise

erhebliche Popularität erlangte. Die sich in letzter Zeit häufenden
Krisen und lnsolvenzen von Anleiheemittenten stellen die Anleihe-
gläubiger vor existenzielle Fragen. Der Beitrag soll der bisher relativ

unbeachteten, in der Praxis jedoch bedeutsamen Frage nach-

gehen, welche Rechte und ,,Restwerte" der Anleihegläubiger sol-

cher notleidender Anleihen sich im Fall einer zwischenzeitlichen
Umwandlung des Emittenten (nach dem UmwG) sichern und in

welchem Zeitrahmen er handeln muss bzw kann. lnsbesondere

die Geltendmachung der Ansprüche aus 5 22 UmwG und 5 133

UmwG sowie die Frage des Bestehens eines außerordentlichen
Kündigungsrechts werden behandelt.

Entscheidungen

BGH: lntransparente Pre¡sanpassungsklausel in Energielieferungs-

vertrag - keine Kompensationswirkung eines (Sonder-)Kündi-

gungsrechts bei Preisänderungen
(21.9.2016 - Vllr ZR27 /16)

8GH: Betriebliche Altersversorgung'- Berechnungsdurchgriff bei

Bestehen eines Beherrschungsvertrags
(279.2016 -ilZRs7/1s)

BGH: Handelsvertreterausgleich - weite Auslegung des ,,Neu-
kunden"-Begriifs
(6.10.2016 - Vll ZR 328/ 12 - dazu BB-Kommentar von

Dr, Karl-Heinz Thume, RA)

Neuerscheinung Buch
Mart¡n R. Schulz (Hrsg.),

Compliance-ùanagement ¡m Unternehmen -
Strategie und praktische Umsetzung

November 2016, ca.850 se¡ten, Geb., € 149,-

ISBN: 978-3-8005-1630-8i lnfos unter: www.shop.ruw.de

Steuerrecht

Die Woche inn Blick

Entsche¡dungen
BFH: Grenzen der Vorlagepflicht an den EuGH - Besteuerung von

Erträgen aus,,schwarzen" Fonds mit Sitz im Drittland - 5 18 Abs. 3

AusllnvestmG (13.7.2016 - Vlll K 1/16)

BFH: VGA bei nicht kostendeckender teilweiser Vermietung eines

Gebäudes (Einfamilienhauses) an den Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rer (27 .7 .2016 - I R 8/1 5)

BFH: VGA bei nicht kosten"deckenderVermietung eines Einfamilien-

hauses an den Gesellschafter-Geschäftsführer (27.7.201 6 - I R 12/ 1 5)

BFH: Zufluss von Arbeitslohn bei Schuldübernahme einer Pensi-

onsverpflichtung durch einen Dritten - Verfahrensmangel i.5.v.
5 1 19 Nr. 6 FGO (18.8.2016 -Vl R 1Bl13)

BFH: Aufhebung der Vollziehung bei verfassungsrechtlichen Zwei-

feln an der Gültigkeit einer dem angefochtenen Verwaltungsakt zu-

grunde liegenden Norm (21.7.2016-V 837/16)

Gesetzgebung
BMF: Referentenentwurf StUmgBG

Aufsätze

Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, RA^/VP/StB

lst der Treat)r Override nicht doch verfassungswidrig?

Schiedsklauseln in Doppelbesteuerungsabkommen fiihren auf-
grund Art. 3 Abs. 1 GG zur Verfassungswidrigkeit von Treaty Over-

rides.

Prof. Dr. Wolfgang Blumers, RA

Familienunternehmen im internationalen Kontext

Familienunternehmen in der Rechtsform der GmbH & Co.KG (wie

häufig) müssen zunehmend auf ausländische Gesellschafter Rück-

sicht nehmen oder ihre wachsenden.Auslandsaktivitäten optimie-
ren. Darum geht es in diesem Aufsatz, der im Übrigen speziell auf

die Betriebsstättengewinnabgrenzung und die Zurechnung aus-

ländischer Töchter zu einer ausländischen Betriebsstätte oder Per-

sonenge'sellschaft eingeht.

Dr. Andreas Demleitner, RA/StB

Übertragung von Steuerbefreiungsmerkmalen
im Rahmen einer Betriebsaufspaltung

Der BFH nahm zuletzt in insgesamt drei Urteilen eine für Steuer-

pflichtige günstige Auslegung von Befreiungsnormen bei der Ge-

werbesteuer vor. 5o wurden entgegen der Auffassung der Finanz-

verwaltung im Rahmen einer Betriebsaufspaltung privilegierende

Merkmale von dem Betriebsunternehmen auf das Besitzunterneh-

men übertragen, indem für die Frage des Vorliegens der Vorausset-

zungen der jeweiligen Vorschrift auf das (fiktive) Einheitsunterneh-

men beitehend aus Betr¡ebs- und Besitzunternehmen abgestellt

wurde. Dies ist insofern konsequent, als für die ertragsteuerliche

Êinordnung der Tätigkeit des Besitzunternehmens ebenfalls die

Merkmale des Betriebsunternehmens herangezogen werden. Un-

ter entsprechender Argumentation gewährte auch das FG Mün-

chen die Anwendung der erweiterten Kürzung aufdas Bes¡tzunter
nehmen, dem der BFH aberjüngst widersprach.

EntscheidunEen

BFH: Sog. Erdienensdauer bei einer Untersti.jtzungskassenzusage
(20.7 .2016 - | R 33/15 - dazu BB-Kommentar von

Jörn Manhart, RA, und Marcus Mische, RA/5IB/FASIR)

BFH: lnnergemeinschaft liche Lieferungen
(r0.8.2016-vR4s/1s)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht

DieWoche im Blick

Rechnungslegung
f ASB: Arbeitspro gr amm 2017 -2021
EFRAG: Geplante Übernahme von IFRS 1 6
DAI: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines CSR-RL-UmsG -
keine inhaltliche Prüfiingspflicht für den Aufsichtsrat
DRSC: Bericht über die 54. Sitzung des IFRS-Fachausschusses
am 3.1 1 .2016 in Berlin
DPR: Prüfungsschwerpunkte 201 7

Wirtschaftsprüfung
IFAC: Leitfaden zur Qualitätssicherung für kleine und mittelgroße
Praxen

WPK: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines FMSANeuOG
WPK/BStBK: Gemeinsame Stellungnahme zum Diskussionsent-
wurf einer UVgO

Personalie
lDWr Dr. Werner Brandt neues Ehrenmitglied

Aufsatz

Sebastian Hargarten, WP/SIB, und
Dr. Holger Seidler, WP/StB/RA

Praxisprobleme derAnwendung des S 264Abs. 3 HGB
Zur Vermeidung unerwünschter Publizität oder zur Verminderung
des Erstellungsaufwands nehmen als Tochterunternehmen in einen
Konzernabschluss einbezogene Kapitalgesellschaften - soweít ge-
sellschaftsvertragliche Vorgaben nicht entgegenstehen - häufig
die Erleichterung des 5 264 Abs.3 HGB in Anspruch, der in seiner
geänderten Fassung erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden ist,
die nach dem 31J22015 beginnen. Dies mündet regelmäßig darin,
dass die erlaubten Aufstellungserleichterungen in Anspruch ge-
nommen werden und der Jahresabschluss allenfalls freiwillig ge-
prüft und nicht offengelegt wird. Der Beitrag setzt s¡ch, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit, mit einzelnen problemen auseinander,
die aus der lnanspruchnahme des S 264 Abs.3 HGB in der praxis

auftauchen.

DieWoche im Blick

Entscheidungen
BAG: Teilnahme an einem Personalgespräch während der Arbeits-
unfähigkeit (2.1 1.201 6 - 1 0 AZR'196/ 1 5)
BAG: Besitzstandszulage nach 5 1 I Abs. 1 TVü-VKA bei Unterbre-
chung der Kindergeldberechtigung durch freiwilligen zusätzlichen
Wehrdienst (22.9.2016 - 6 AZR 432/15)
BAG: Steuerschaden bei Zahlung einer Abfindung vor Fälligkeit -
Auslegung eines Vergleichs (23.6.2016 - B AZR757 /14)
BAG: Vergütung bei Betriebsratstätigkeit außerhalb der Arbeitszeit
bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
(27.7.201 6 - 7 AZR 2ss/'t 4)

BAG: Mitbestimmung bei Ein- und U¡ngruppierung bei tarifplura-
lem Betrieb (23.8.2016- 1 ABR 15l14)
BAG: Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats bei Regelungen zu
Nachweispflichten bei krankheitsbedin gter Arbeitsunfähigkeit
(23.8.2016 - 1 ABR 43/14)
BAG: Beschäftigungsverbot gemäß 5 4 MuSchG nach Urlaubsfest-
legung und Erfüllung des Urlaubsanspruchs
(9.8.201 6 - 9 AZR s7 s /1 s)
BAG: Hinreichende Bestimmtheit des Antrags bezüglich des Ein-
sichtsrechts der M¡tglieder des Betriebsrats in elektronische Unter-
lagen (27.7.201 6 - 7 ABR 1 6/1 4')

Aufsatz

Theodor B. Cisch, RA, und Dipl.-Kfm. Thomas Weppler

Betriebsrentenrechtl¡che Beurteilung der wirt-
schaftlichen Lage des Arbe¡tgebers - Vorsteuer-
oder Nachsteuerbetrachtun g?

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des e¡n betriebllches
Altersversorgungssystem unterhaltenden Arbeitgebers erfolgt re-
gelmäßig sowohl auf der Grundlage allgemeiner rechtlicher und
betriebswir-tschaftlicher Grundsätze als auch einer Vielzahl von un-
ternehmensindividuellen Gegebenheiten. Sie kann sowohl im Rah-
men der Anpassung von Betriebsrenten als auch in Fällen der ver-
schlechternden Neuordnung betrieblicher Versorgungswerke be-
triebsrentenrechtliche Bedeutung erlangen. Zu den bis heute rticht
abschließend befriedigend geklärten betriebsrentenrechtlichen
Fragestellungen gehört diejenige, ob die wirtschaftliche Lage des
Arbeitgebers im Rahmen einerVorsteuerbetrachtung oder im Rah-
men einer Nachsteuerbetrachtung zu beurteilen ist. Dieser Frage
geht dieser Beitrag nach.

Entscheidungen

BAG: Ausschluss von einzelnen Arbeitnehmern aus kollektivem
Versorgungswerk
(1 9.7.201 6 - 3 AZR 1 3411 s)

BAG: Kein Erstattungsanspruch des Arbeitgebers für Reinigungs-
kosten für Hygienekleidung gegenüber den Arbeitnehmern
(14.6.2016 - 9 AZR 181/15 - dazu BB-Kommentar von.
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Prof. Dr. jur. Wa¡ter Frenz, Maître en Droit Public

Ende gut - alles gut? - CETA und die Folgen
für die EU-Außenhandels4uständigkeit

lmpressumA/orschau

2793

2795

Entscheidung

BFH: Antragsfrist für abweichenden Wertansatz bei Einbringung 27gg
und Anteilstausch
(15.6.2016 -l R 69115 - dazu BB-Kommenrar von
Dr, Martin Bünning, RA/StB)

Kompakte Praxishilfe

Wirtschaftsprüferhaftu ng
2b1ó, Betr¡ebs-Berater Schrifienre¡he,
Wirtschaftsrecht, 287 Se¡ten, Kt.,
ISBN: 978-3-8005-20954

€84,-
P4ã

Wrbdtdte
priertatung

RAM--
Fâchmedlen Fecht und Wifr s(haft

Jetzt bestellen!
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Wirtschaftsrecht

Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BGH: Betriebliche Altersvorsorgung - Berechnungsdurchgriff bei

Bestehen eines Behenschungsvertrags (27.9.2016 - ll 7R 57 /1 5)

BGH: Handelsvertreterausgleich - weite Auslegung des ,,Neukun-

den"-Begriffs (6.1 0.201 6- Vll ZR 328/12)

BGH: Zum Zurückbehaltungsrecht des Käufers bei Lieferung

eines Neuwagens mit einem geringfügigen Lackschaden

(26.1 0.201 6 - V tll zR 21 1 / 1 s)

BGH: Abwarten bei sporadisch auftretendem sicherheits-

relevantem Mangel für Käufer unzumutbar (,,Vorführeffekt")

(26.1 0.201 6 - VÍl ZR 240 /'t,s)

BGH: Beginn der Verjährungsfrist von Ansprüchen des Urhebers ei-

nes Werkes auf (weitere) angemessene Vergütung - Geburtstags-

karawane (16.6.2016 - lZR222l14)
BGH: Pflichtverletzung in Anlageberatungsfällen (hier: Erwerb

einer Eigentumswohnung) (17 .6.2016 -V ZR 134/15)

Verwaltung
EU-Kommission: EU und Kanada unterzeichnen Handels- und

Partnerschaft sabkommen

BaFin: Aktualisierte lnformation zur Übergangsfrist für das neue

Videoidentifizierungsverfahren

Aufsatz

Prof. Dr. Volker Römermann, RA/FAlnsR/FAHaGesR, und

Dr. Achim Zimmermann, RA '

Neue Möglichkeiten des Zusammenschlusses
für die freien Berufe

Mit seiner Entscheidung vom 12.1.2016 - 1 BvL 6/13 - hat das

BVerfG die Möglichkeit insbesondere für die Angehörigen der freÈ

en Berufe zur Begründung eines beruflichen Zusammenschlusses

deutlich erweitert. Durften sich Rechtsanwälte unter der Maßgabe

des 5 59a Abs. 1 BRAO bisher nur mit einigen wenigen rechts- und

wirtschaftsberatenden Berufen zusammenschließen, so ist nun-

mehr durch diese Entscheidung der Weg frei für Sozietäten mit
jeder Art von Freiberuflern.

Entscheidungen

EuGH: Haftung eines Unternehmens für das Fehlverhalten eines

selbständ¡gen Dienstleisters
(21.7.2016 - C-542114)

BGH: Gebrauchtwagenkauf - fehlende Herstellergarantie begrün-

det Sachmangel
(1 5.6.201 6 - Vlll ZR 1 3411 5 - dazu BB-Korimentar von

Dr. Patr¡ckAyad, M.Jur. loxford], RA)

BGH: Klausel über Administrationsgebühr in AGB von lnvestment-

verträgen
(22.9.201 6 - lil ZR 264 / 1 s\

OLG Dresden: Anspruch des Gesellschafters auf Zulassung eines

Vertreters/Begleiters zur GmbH-Gesellschafterversammlung
(25.8.2016 - 8U 347 /16)

Neuencheinung Buch
Mârtln R. Schulz (H¡sg.),

Compliance-Management lm Unternehmen -
Strateg¡e und pralflsche Umsetzung

November 2016, ca.850 Seiten, Geb., € 149,-

l5BN: 978-3-8005-1 630-8/ lnfos unter: www.shop.ruw.de

Steuerrecht

26Bs Die Worhe im Blick

Entscheidungen
EuGH-Schlussantrag: MutterTochtergesellschaften verschiedener

Mitgliedstaaten- KSt-Befreiung (26.1 0.201 6 - C -448/ 1 5)

BFH: Beginn des Gewerbebetriebs der Obergesellschaft einer dop-

pelstöckigen Personengesellschaft; Abgrenzung von gewerbesteu-

errechtlich noch unbeachtlichen Vorbereitungshandlungen
(12.s.2016- lV R l/13)
BFH: Steuerliche Berücksichtigung eines Selbstbehalts bei einer

privaten Krankenversicherung (1.6.20i6 - X R 43i14)

BFH: Doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufrruendungen

und Altersbezügen (21 .6.2016 - X R44114)

FG Düsreldorf: Zum Bestehen einer Einkünfteerzielungsabsicht

längèr leerstehender Objekte (27.9.2016 - l3 K 2850/13 E)

FG Düsseldorf: Steuerbarkeit des Verkaufs so genannter ,,Starter
pakete ohne Mobilfunkgerät'(2.10.2016-5 K 15/13 U)

FG Düsseldorf: Vorliegen einer ähnlichen offenbaren Unrichtigkeit

¡.5.d. S 129 AO im Zusammenhang mit dèr elektronischen Erfas-

sung von Steuere(klärungen (1 1.10.2016 - 10 K 1715/16 E)

Verwaltung
BMF: Verfassungsmäßigkeit der Nichtabziehbarkeit der GewSt als

Betriebsausgaben und der Hinzurechnungen nach S 8 Nr. 1 Buchst.

a, d, e und f GewStG

BMF: Berücksichtigung ausländischer Verhältnisse - Ländergrup-

peneinteilung ab'1.1.2017 (20.1 0.201 6 - lV C I - S 2285 /07 /10005
2691 :016)

BMF: Vezeichnis der Goldmünzen für das Jahr 201 7

Gesetzgebung
. BR: Zustimmung zu dem Gesetz zu der Mehrseitigen Vereinbarung

vom27.1.20"16zwischen den zuständigen Behörden über den Aus-

tausch,länderbezogener Ber¡chte (BEPS)

EU-Kommission: Neufassung der Kombinierten Nomenklatur

Aufsatz

Dr. Elmar 8indl, StB, und Martin Mage¡, RA

Ausgewählte Zweifelsfragen und
zum lnvstc n.F.

Lösungsvorschläge

Die lnvestmentsteuerreform führt zu grundlegenden Änderungen

im Hinblick auf die Besteuerung von lnvestmentfonds und ihren

Anlegern bzw. lnvestoren. ln dem Beitrag werden ausgewählte

Zweifelsfragen zum neuen Recht diskutiert und Lösungsvorschläge

dargestellt.

Entscheidung

BFH: Vorsteueraufteilung bei gemischt-genutzten Gebäuden

(1 0.8.2016 - Xl R 31/09 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Bastian !-iegmann, RA/SIB)

lleuercheinung Buch
Berrar/Meyer/Müller/Schnorbus/Singhof/lifolf (HrsgJ

WpPG und EU-ProspektVO

Wertpapierprospektgesetz und EU'Prospektverordnung

November 2016, 1 .696 Seiten, Kt,, € 289,-

ISBN: 978-3-8005 -1 596-7 I lnfos unten www.shop.ruw.de
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
EU: Übernahme des IFRS 15

EU-Parlament: Kritik an Rechnungslegungsstandards für Finanz-
instrumente
ESMA: Prüfungsschwerpunkte festgelegt
DRSC: Ergebnisse der Fachausschuss-Sitzungen vom Oktober 201 6

Wirtschaftsprtifung
IDW: Stellungnahme zum Entwurf eines BMF-Schreibens zur Um-
satzbesteuerung von Leistungen der öffentlichen Hand
IDW: Anhangangaben über da3 Abschlussprüferhonorar - IDW Rs

HFA 36 n.F. verabschiedet
WPK: Qualitätskontrolle - Anzeigepflicht bei wesentlichen Ände-
rungen der Prüfungstätigke¡t - Erstmal¡ge Prüfung eines 5319a
HGB-Unternehmens

WPK: Bericht über die Vorstandssitzung am 26.'10.2016
WPK: Liste der Anbieter von Studiengängen zum WP-Examen nach
5 13b WPO aktualisiert
WPK: Merkblatt für die verkürae Prüfung zum Wirtschaftsprüfer
für vereidigte Buchprüfer aktualisiert

Finanzierr"ing
KfW: Unternehmen nutzen ihre Finanzkraft, lnvestitionsschub
bleibt aber aus

EY: Übernahmeappetit steigt auf Rekordhoch - trotz eingetrübter
Ko nj unkturerwa rtu n g en

Aufsatz

D¡. Daniel Dreßler, StB/CPA

Möglichkeit in sich gegenläufiger freiwilliger
Bilanzänderungen gem. 5 4 Abs. 2 S. 2 ESIG

Für Bilanzbericht¡gungen nach 5 4 Abs. 2 5. 1 EStG ist unstrinig
eine saldierte Betrachtungsweise zugrunde zu legen. Zur Zusam-
mensetzung freiwilliger Bilanzänderungen nach 5 4 Abs. 2 S. 2 EStG

haben dagegen, soweit für den Autor ersichtlich, bislang weder Ge-
richte noch die Finanzverwaltung noch das Schrifttum Stellung be-
zogen. Konkret geht es darum, ob freiwillige Bilanzänderungen mit
mehreren Elementen möglich sind, deren Ergebniswirkungen un-
tereinander gegenläufig sind und lediglich in Summe die Bilanz-
berichtigung kompensieren. Die Frage nach freiwilligen Bilanz-
änderungen stellt sich regelmäßig nach Betriebsprüfungen. Der
Aufsatz zeigt, dass in diesen häufig auftretenden Konstellationen
der Spielraum für neue Wahlrechtsausübungen im Rahmen freiwil-
liger Steuerbilanzänderungen größer ist als es zunächst scheint.

Entscheidungen

BFH: Abkehr vom Finanzierungszusammenhang beim lnvestitions-
abzugsbetrag
(6.4.2016 - X R 1 5/14 - dazu BB-Kommentarvon
Gero von Glasenapp, RA/SIB)

FG Münster: Zeitpunkt der Gewinnrealisierung bei stornobehafte-
ten Prov¡sionsansprüchen eines Versicheru¡gsmaklers
(28.4.2016 - 9 K 8431 1 4 K, G, t - dazu BB-Kommenrar von
lngrid von Rönn, RAin/stBin)

Neue¡scheinung Buch
WtstemanrVKorh, Wlttschaftsprfifung case by case

Lösungen nhch HGB mit Hinweisen auflSA und US-GAAS

4. Auflage 2016,260 Seiten, Kt., € 38,90

ISBN: 978-3-8005-5041-8 / lnfos unten www.shop.ruw.de

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Taril¡ertragliche Regelungen über sachgrundlose Befristun-
gen (26.10.2016 -7 AZR140/1s)
8AG: Ausschluss von einzelnen Arbeitnehmern aus kollektivem
Versorgungswerk (19.7.2016 - 3 AZR 134/15)
BAG: Vergütung einer Lehrkraft als ständige Vertreterin des Leiters
eines regionalen Förderzentrums in Thüringen
(4.8.201 6 - 6 AZR 237 / 1 s)

BAG: Verlängerung einer Befristung nach dem WissZeitVG wegen
Betreuung eines Kindes und Anrechnung von Unterbrechungszei-
ten auf die Höchstbefristungsdauer (8.6.201 6 - 7 AZR 568/1 4)
BAG: Verzinsung eines Versorgungsklpitals bei betrieblicher Al-
tersversorgung (30.8.2016 - 3 AZR272/151
ArbG Berlin: Schadensersatz wegen nicht (aktiv) gewährtem Ur
laub durch den Arbeitsgeber (12.8.2016 - 28 Ca 6951/16'l

Aufsatz

Prof. Dr. Burkhard Boemke

Die Erste Seite
Prof. Dr. Mathias Ulbrich, LL.M., RA

Die tþxirente: Ein Schritt in die richtige
Richtung

lmprcsum/\lonrchau

Zum Nichtgeúuähren tariflicher Arbeitsbedingungen
als Ordnungswidrigkeit im Recht der
Arbeitnehmerüberlassung
Durch das erste Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes hat der Gesetzgeber mit Wirkung zum 1.12.2011
5 16 Nr.7 lit. a) AÜG neu eingefügt. Wer als Verleiher vorsätzlich
oder fahrlässig seinem Leiharbeitnehmer für die Zeit der überlas-
sung nicht die im Entleiherbetrieb für einen vergleichbaren Arbeit-
nehmer geltenden Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeits-
entgelts oder, soweit ein auf das Arbeitsverhältnis anwendbarer Ta-
rifuertrag abweichende Regelungen trift, die nach diesem Tariñrer-
trag geschuldeten Arbeitsbedingungen nicht gewährt, begeht eine
Ordnungswidrigke¡t. D¡ese kann bei vorsätzlichem Verhalten mit ei-
ner Geldbuße bis 500000 €, bei fahrlässigem Verhalten mir einer
Geldbuße bis 250000 € geahndet werden. Der Beitrag analysiert,
welche rechtlichen Bedenken der Anwendung dieser Norm entge-
genstehen.

Entscheidungen

BAG: Benachteiligung wegen des Alters eines Stellenbewerbers 2746
(19.s.2016 - 8 AZR470/14]'

BAG: Mitbestimmung des Betriebsrats im Verleihbetrieb bei Zur- 2750
verfügungstellung von Arbeitsschutzkleidung im Entleihbetrieb
(7 .6.2016 - 1 ABR25/14 - dazu BB-Kommentar von
Bernd Weller, RA/FAArbR)

lleuerscheinung BuGh
Lukas/Dahl, Mitbestimmung in sozlalên Angelegenheiteir
Arbeitszeit und Urlaubsregelungen - par¡tãtisch bearbeitet

oktober 2016, 677 Seiten, Geb., € 149,-

ISBN: 978-1800S328G3 / lnfos unten www.shop.ruw.de
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FINANZIERUNG

Finanzinstrumente/Regulierung/Kreditr¡siko
ökonomische Eignung und lmplikationen einer
Kred¡tr¡sikobeurteilung anhand eines dualen
Risikotreibermodells
Marc Lange, M.Sc. / Dennis Starke, M.Sc., beide Bochum
Vor dem Hintergrund der Überarbeitung des Kreditrisiko-
Standardansatzes werden im Beitrag die ökonomische Eig-
nung und lmplikationen eines dualen Risikotreibermodells
zur Erm¡ttlung der relevanten Risikogewichte für Unterneh-
mensforderungen analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass
ein derartiges Modell grundsätzlich für eine Bestimmung
von risikosensitiven Risikogewichten herangezogen werden
kann, die Verwendung pãuschaler, brancñeneinheitlicher
Risikotreiber und Schwellenwerte jedoch nur bedingt geeig-
net erscheint. Ferner ergibt sich eine signifikante Streuung der
Risikogewichte für das untersuchte Unternehmenssample,
wodurch es zu erheblichen Auswirkungen im Rahmen der
Unternehmensfi nanzierung kommen kann.

cF1219397

Finanzi nstrumente/Alternative Finanzieru nglCrowdfunding
Crowdfunding - Eine Alternative für professionelle
Fußballclubs?
Dr. Alexander Fox, llmenau
Der Beitrag beschäftigt sich mit Crowdfunding als Finanzie-
rungsmöglichkeit für professionelle Fußballvereine vor dem
Hintergrund der Ausnutzung von lnvestitionspotentialen
privater,,Fan-Anleger". lm Rahmen der Untersuchunq wird
deutlich, dass Crowdfunding eine interessante Ergänzung
im Finanzierungsmix professioneller Fußballvereine darstel-
len kann, wobei das verwendete Crowdfunding-Modell zur
inhaltlichen Ausrichtung des geplanten Projektes passen
sollte.
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Finanz¡nstrumente/Derivate/Handelsstrategien

Lassen sich mittels OTM-Optionen langfristig
erfolgreiche Kapitalmarktstrategien ableiten?
Michael Eecker, M.Sc., Ehningen /
Prof. Dr, Christian Möbius, Stuttgart
lm Beitrag werden drei unterschiedliche Strategien für den
Handel mit OTM-Optionen vorgestellt. Anschließend folgt
die Darstellung der Ergebnisse aus der empirischen Unter-
suchung dieser Handelsstrategien für ausgewählte Aktien-
und Devisenkurse. Auf Basis der Uñtersuchungsergebnisse
wird darüber hinaus der Erfolg der einzelnen Strategien
bewertet.
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Unternehmensbewertung/Kapitalkosten/Peer Group
Peer Group-Verwendung in der Bewertungspraxis
(Teil ll) - Eine Analyse möglicher Werteffekte
aufgrund unterschiedlicher Peer Group-Ansätze
Marco Muschallik, M.Sc. / Dr. Maximilian Royyo¡dt, CFA,

beide Bochum
Auf Basis öffentlich verfügbarer Bewertungsgutachten wer-
den in diesem Aufsatz die Auswirkungen der peer Group-
Zusammensetzung auf die Eigenkapitalkosten und den Unter-

wwwcf-fachportal.de

nehmenswert untersucht. Zu diesem Zweck werden zwei
Alternativen zu der vom Gutachter gewählten Peer Group
ermittelt und die aus der unterschiedlichen Zusammenset-
zung resultierenden Abweichungen der genannten Größen
analysiert.

cF12t2s06

I nvestit¡onsbewertun g/Bewertun gsverfahren/

Realoptionsansatz
Praktische Eignung des Realoptionsansatzes zur
Bewertung von Forschungs- und Entwicklungs-
projekten
Dr. Harald Pacl, Frankfurt/M., Dr. Thorsten Peske, Wien,
Susanne Beþ Mannheim
Das Wachstum von Pharma- und Biotechnologie-Unter-
nehmen wird hauptsächlich durch Produktinnovat¡onen
getrieben. Ob der Realoptionsansatz geeignet ist, solche
lnnovationen im Rahmen des Portfoliomanagements zu be-
werten, ist Untersuchungsgegenstand des Beitrags. Dazu
werden Projekte verschiedener pharmazeutischer Entwick-
lungsphasen mit dem quantitativen Realoptionsansatz unter
Verwendung eines Binomialmodells detailliert und für den
Praktiker nachvollziehbar bewertet. Die betrachteten Fallstu-
dien sind dem Portfolio eines großen Pharmaunternehmens
entnommen.
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Transaktionsmarkt/Marktüberblick
Einfl ussfaktoren auf das M&A-Geschehen 201 6:
Neue Übernahmedynamik deutscher Unternehmen?
Verena Wittmann, M.S(., Bayreuth
Dieser Beitrag präsentiert die wesentlichen Themen und
Erkenntnisse der zehnten Konferenz,,M&A und Private Equity
2016" der Frankfurt School of Finance & Management vom
28.09.20'.6. Dabei wurden vor allem das gegenwärtige M&A-
Geschehen sowie wesentliche Einfl ussfaktoren beleuchtet. lm
Fokus stand die Frage, inwiefern von einer neuen Übernahme-
dynamik deutscher Unternehmen gesprochen werden
kann.
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